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Es miissen aussergewohnliche Menschen gewesen sein, die den Posten
eines Hochwiichters auf dem Munot wihrend kiirzerer oder lingerer Zeit
versahen. Gebunden an ihren Standort, auf ungefihr 80 Quadratmetern
Flache in der Wichterwohnung, in fritheren Jahrhunderten weitgehend
isoliert von der menschlichen Gesellschaft, hatten sie monate- und jahre-
lang aufihrem Turm zu verharren und wihrend 18 bis 20 Stunden tédglich in
luftiger Hohe die Umgebung zu beobachten. Nur ganz selten, wochentlich
zweimal zum Gottesdienst oder alle 14 Tage zum Besuch des Bades, war es
dem Wiichter erlaubt, seine Warte zu verlassen. Es war in der Regel, vor
allem nachts, eine eintonige Arbeit, aber trotzdem galt es, jederzeit Wach-
samkeit, Aufmerksamkeit und Pridsenz zu markieren. Ansonsten stand
man als Wichter stets mit einem Bein in einem stddtischen Geféingnis.

Der Hochwichterposten auf dem Munot war stindig besetzt, bei Tag
und Nacht, im Frieden und im Krieg. Abzuheben ist dieses Amt deshalb
von demjenigen des patrouillierenden Nachtwiéchters («Scharwichter»)
und von demjenigen des Schildwichters, der in Kriegszeiten (auch auf
dem Munot) seinen Wachposten («Sentinelle») bezog, vor allem dann,
wenn feindliche Einfille drohten.

Hunderte von Jahren kamen die Hochwichter auf dem Munot, aber
auch ihre Berufskollegen auf dem Obertorturm und auf dem Schwaben-
torturm (bis 1857), ihren ab dem 15. Jahrhundert schriftlich fassbaren Ver-
pflichtungen mehr oder weniger gut nach. Nachweisbar sind Amtsinhaber
namentlich bereits seit dem 15. Jahrhundert. Die Liste der Hochwichter
lasst sich bis ins Jahr 1922 fortfithren, bis in jenes Jahr, in dem der Hoch-
wichterdienst auf dem Munot zum Pedellendienst umgewandelt wurde.
Dabei gilt es sofort anzufiigen, dass der Hochwichter bereits seit der zwei-
ten Hilfte des 19. Jahrhunderts immer mehr die Funktionen eines Haus-
warts, eines Pedells, zu tibernehmen hatte.

Die Amtsinhaber

Dieser Arbeit beigegeben ist eine Liste der Hochwéchter und Pedellen,
die namentlich und eindeutig identifiziert und nachgewiesen werden kon-
nen. Die Liste setzt im 14. Jahrhundert ein und ist bis auf den heutigen Tag
fortgefiihrt. Es gilt dabei anzumerken, dass der Liste vom 14. bis 16. Jahr-
hundert einige Unsicherheiten anhaften. Der Munothochwichter liess
sich oftmals nicht deutlich von seinem Beiwichter unterscheiden, und
auch die angegebenen Jahreszahlen sind mit etwelcher Vorsicht aufzuneh-
men.

Erstmalsist inden Stadtrechnungen von 1430 explizit von einem Wich-
teraufdem «Onot» die Rede. Clewy hiess er, und beigefiigt ist dem Namen
eine Notiz liber einen Aufgabenbereich des Wichters: «Wir hant gerech-
nat mit Clewi uf samstag vor Cantate unn sottim 6 1b. [Pfund] unn hantim
damit och verrechnat die fronvasten zu Phingsten die nun kunt unn och dz
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wetterliitten diesen gantzen summer».! [hm kam also die Aufgabe zu, die
stadtansdssige Bevolkerung vor dem Herannahen von Gewittern zu war-
nen. Aber noch konnen die Hochwiéchter namentlich kaum identifiziert
werden. 1431 hiess beispielsweise wohl noch ein Wichter «Clewi Wach-
ter», aber es ist nicht mehr davon die Rede, dass er auf dem Munot seinen
Obliegenheiten nachkam.Z Auch in den folgenden Jahren ist Clewi weiter-
hin als Wichter aufgefiihrt, der vermutlich auf dem Munot seinen Dienst
verrichtete. Dass die Wachmannschaft auf dem Munot in der Zeit des
Alten Zirichkrieges verstiarkt wurde, ist wenig wahrscheinlich, obwohl
gleich drei Manner im Jahre 1443 als Wichter auf dem Munot im Rech-
nungsbuch auftauchen.’3 Aber zwei dieser Midnner, Conrad Stadelmann
und Clewi Wachter, quittierten ihren Dienst bei der Stadt, so dass sich die
erste Jahreshilfte 1443 wohl als Periode reger Verinderungen auf dem
Munotwachtturm bezeichnen ldsst. 1444 ist ein Mann namens Lamprecht
Munotwichter mit 31 Pfund Jahreslohn.# Er figuriert unter den «bestell-
ten Jarwachtern nachtz uff den Turnen», die zu unterscheiden sind von
den «Wichtern uff der Erd».

Lamprecht konnte auch jener Wichter sein, von dem Kirchhofer, Har-
der und Lang in ihren Darstellungen berichten.5 Ubereinstimmend, basie-
rend auf Aktenstiicken im Staatsarchiv, die heute nicht mehr auffindbar
sind®, datieren sie die erste urkundliche Spur der Verwendung des Munots
als Hochwacht in dieses Jahr 1444. Damals schlug Herzog Albrecht von
Osterreich in Diessenhofen sein Lager auf. Der Adel der Umgebung, teil-
weise mit der Stadt Schaffhausen verfeindet, zog ihm zu. Gemeinsam
unternahm man von Diessenhofen aus mancherlei Streifziige. Um den
Herzog zu begriissen und ihn zu bitten, das Kloster Allerheiligen zu
beschiitzen, wollte Abt Berchtold Wiechser (1442-1466) eines Tages mit
mehreren Gefolgsleuten nach Diessenhofen reiten. Der Hochwiéchter auf
dem Munotsah vonseinem Turm aus Reisige gegen sie anriicken, die nahe
der Stadt mit Schwertern gegen sie anrannten. Er schoss, wie ihm geboten
war, wenn er einen Feind oder ein «Gerenn» sehe, um diesen Uberfall
anzuzeigen, in den Rhein und nicht auf die Leute. Als er beobachtete, wie
die Ausgerittenen, von den Reisigen verfolgt, der Stadt zuflohen, schoss
er zum zweitenmal. Dieser zweite Schuss soll das Gewand des Herzogs
gestreift haben. Nun stiirzten Bewaffnete ausden Toren heraus. Da einige
von den Fliehenden verwundet waren, andere gefangen wurden, wollten

1 Stadtarchiv Schaffhausen, A II 05.01/45, S. 56. Altere Belege vgl. Lieb, oben S. 20.

2 Stadtarchiv Schaffhausen, A II 05.01/47, S. 54.

3 Stadtarchiv Schaffhausen, A 1I 05.01/77, S. 63-64.

4 Stadtarchiv Schaffhausen, A II 05.01/80, S. 131.

5 Melchior Kirchhofer, Neujahrsgeschenke fiir die Jugend des Kantons Schaffhausen 15,
Schaffhausen 1836, S.2-3. Eduard Im Thurn und Hans Wilhelm Harder, Chronik der Stadt
Schaffhausen, Schaffhausen 1844, III S. 24-26. Hans Wilhelm Harder, Historische
Beschreibung des Munots zu Schaffhausen, Schaffhausen 1859, S. 15-16. Robert Lang, Der
Unot zu Schaffhausen (Neujahrsblatt des Historisch-Antiquarischen Vereins und des
Kunstvereins Schaffhausen 16), Schaffhausen 1908, S. 37-38.

6 Langs S. 37.
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die Biirger nacheilen und den Zuriickgebliebenen Hilfe bringen. Der Rat
der Stadt Schaffhausen verhinderte das aber auf die Kunde hin, dass sich
der Herzog personlich dabei befinde. Niemand wurde weiter hinausgelas-
sen, keiner durfte mehr schiessen oder feindselige Handlungen gegen ihn
begehen. In der Folge entschuldigte sich der Rat beim Herzog. Um ihn zu
versohnen, wurde der Hochwiéchter auf dem Munot, der damals offenbar
nicht nur Alarmfunktionen innehatte, sondern auch mit Schusswaffen
ausgeriistet war, seiner Stelle entsetzt, doch sofort wieder mit einer ande-
ren Stelle bedacht. Schliesslich sandte Schaffhausen zwei benachbarte
Fiirsten, Graf Heinrich von Tengen und Graf Hans von Klingenberg, nach
Diessenhofen, um den Herzog zu besidnftigen und ihn zu bitten, Schaff-
hausen nichts nachzutragen. Dieser liess hierauf den gefangengenomme-
nen Abt und dessen Gefolgsleute frei.

Ab 1453 wurden in der Regel zwei Wichter auf dem Munot als stadti-
sche Besoldete in den Rechnungsbiichern aufgefiihrt.” Merck Scherrer
hiess der eine, Hans Eglin der andere. Das System von zwei Wichtern,
einem vollamtlichen Hochwichter und einem nebenamtlichen Beiwich-
ter, das bis ins Jahr 1920 Bestand haben sollte, begann sich offenbar in die-
sen Jahren herauszubilden.

Recht gut namentlich fassbar sind die Amtsinhaber vom Jahre 1470 bis
ins Jahr 1575. Diesist in erster Linie dem Vorhandensein eines dlteren Ord-
nungsbuches aus dem 15. Jahrhundert zu verdanken.® Anschliessend an
die Amtsordnung und den zu leistenden Amtseid des Hochwichters sind
die Namen vieler (aller?) Amtsinhaber sowie in der Regel das Datum fiir
den Amtsantritt aufgefiihrt. Allerdings lassen sich in dieser Liste nicht
immer mit letzter Sicherheit Hochwichter und Beiwichter auseinander-
halten. Ergidnzende Informationen lieferten die Ausgabenbiicher der
Stadt Schaffhausen aus jenen Jahren.? Diese fiihren die Hochwichter und
die Beiwichter als stddtische Lohnbedienstete auf.

Vom Jahre 1560 an bis auf den heutigen Tag lassen sich die Munothoch-
wichter respektive die Munotpedelle lickenlos auflisten. Die Quellenbe-
lege fiir das Jahr, in dem der Wichter gewihlt wurde, sowie fiir den Zeit-
punkt des Riicktritts oder des Todes werden im Verzeichnis der Hoch-
wichter nicht explizit aufgefiihrt. Bei einigen Amtsinhabern wird jedoch
im Text darauf zuriickzukommen sein.

Bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts waren die Hochwichter in der
Regel nicht Schaffhauser Biirger. Sie stammten bevorzugt aus dem siid-
deutschen Raum. Lingere Amtszeiten auf dem Munot blieben dabei die
Ausnahme, die Namen der Wichter dnderten in rascher Folge. Nachher,
das heisst von der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts bis weit ins 19. Jahr-
hundert, waren die Hochwichter auf dem Munot, von ganz wenigen Aus-

7 Stadtarchiv Schaffhausen, A I1 05.01/109, S. 110 und 111.
8 Staatsarchiv Schaffhausen, Ordnungen A 3, fol. 68-74.
9 Stadtarchiv Schaffhausen, A II 05.01.
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nahmen abgesehen!®, Schaffhauser Biirger. Im letzten Viertel des 19. und
im 20. Jahrhundert rekrutierten sich die Munothochwichter aus Schwei-
zer Biirgern, die in Schaffhausen ansissig gewesen waren. Auffillig im
iibrigen, im Gegensatz zu den Gepflogenheiten im 15. und im 16. Jahrhun-
dert, sind die langen Amtszeiten des Hochwichters auf dem Munot im 18.
und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zwischen 1695 und 1795 besetzten
lediglich vier Mdnner den Posten eines Munothochwichters, wobeider am
lingsten im Amt stehende, Caspar Béschlin (1660-1744), nicht weniger als
54 Jahre dieses Amt bekleidete, nimlich von 1679 bis 1691 und wieder von
1694 bis 1736. Im Jahre 1498 verhielt sich die Sachlage noch ganz anders: In
einem einzigen Jahr waren drei Midnner Munotwichter.!! Im 19. und ganz
zu Beginn des 20. Jahrhunderts fungieren im {ibrigen auch dreimal Frauen
als Munothochwichterinnen. Es waren dies die Witwen der im Amt ver-
storbenen Wichter Johann Heinrich Veith, Caspar Sigerist und Conrad
Schelling. Sie hatten den Kleinen Stadtrat von Schaffhausen jeweils gebe-
ten, das Amt noch einige Zeit iiber den Tod ihres Gatten hinaus versehen
zu diirfen. Der Rat stimmte dem Wunsche unter der Bedingung zu, dass
sie ihr Amt zur Zufriedenheit aller versehen wiirden.!2

Die Aufgaben des Munothochwichters
im Laufe der Jahrhunderte

Stete Prasenz und Wachsamkeit

Und den thurn mit wachen und hiiten tagl3 und nachts getriilich und zum
besten zu versehen und darab nit zi komen dann ungevarlich am Sontag
zuder meB, zii 14 tagen in daB3 Bad und so er also harab gaut, so sol die frow
diewil umb sich sehen und den Thurn versehen. Desglichen so er tags not-
durft halb sinem schlauff nemen will.13

Dieser Passus aus der Amtsordnung von 1470 sollte sich bis zum Beginn
des Neubaus auf dem Munot nicht wesentlich verdndern. 1557 sieht denn
auch des Hochwichters Amtsordnung inhaltlich praktisch unveridndert
aus™, ja, nicht einmal die durch die Reformation veridnderten Gegeben-
heiten waren darin beriicksichtigt. Weiterhin ist davon die Rede, dass der

10 Conrad Brunner, der zwischen 1653 und 1679 Hochwichter auf dem Munot war, war Blr-
ger von Unterhallau, liess sich jedoch im Jahre 1655, kurz nach seinem Amtsantritt, in
Schaffhausen einbiirgern (Staatsarchiv Schaffhausen, Ratsprotokoll [RP] 114, S. 164).

11 Ordnungend A 3, fol. 70r.

12 Stadtarchiv Schaffhausen, Stadtratsprotokolle 1850, S. 778 (Maria Elisabetha Veith-Trip-
pel). Die Witwe stellte das Gesuch, ihr den Dienst noch bis zum Margarethentag des Jah-
res 1851 zu iiberlassen. Sie hidtte das Amt auch wihrend der Zeit versehen, in der ihr Gatte
«bettliegerig» gewesen war. Stadtarchiv Schaffhausen, C 1103.01/11 Polizeikorps 1849/90,
17. 1. 1885 (Elisabetha Sigerist-Joos). Stadtratsprotokolle 1900, S. 120 (Gottliebe Schelling-
Habliitzel).

13 Ordnungen$ A 3, fol. 68r.

14 Staatsarchiv Schaffhausen, Militaria A 2, Nr. 1, 1.
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Wichter seinen Turm nur am Sonntag zur Frithmesse verlassen diirfe.
Erst in der nach dem Neubau des Munots ebenfalls neuen Amtsordnung
vom Ende der 1580er Jahre ist diese Stelle den veridnderten Verhiltnissen
angepasst: Der Hochwichter diirfe seinen Turm nur vierzehntéglich zum
Badbesuch sowie zum Besuch der Friihpredigten am Sonntag und am
Donnerstag verlassen.’ Dieser Ordnung - sie stammt wohl aus dem Jahre
158816 - ist eine genaue Umschreibung der zeitlichen Erstreckung fiir das
Verlassen des Turms beigefiigt: Wenn der Wichter die Festung verlésst,
um zur Kirche oder zum Bad zu gehen, diirfe er maximal vier Stunden in
der Stadt bleiben. Damit war es ihm auch erlaubt, neben dem Kirch- oder
Badbesuch eigenen Verpflichtungen nachzugehen oder aber die Zeit fiir
einen Wirtshausbesuch zu nutzen. Hochwichter Michel Kiibler konnte
sich vom Rat gar das Sonderrecht ausbedingen, dass er statt donnerstags
jeweils samstags vier Stunden in der Stadt bleiben durfte, um seinen
Geschiften nachzugehen, alles unter der Bedingung, dass er seinen Amts-
pflichten sonst geflissentlich nachkam.!” Allerdings hatte der Hochwich-
ter den Seckelmeistern fiir die Dauer seiner Abwesenheit einen «ehrbaren
Mann» vorzuschlagen, der seine Aufgabe libernahm. Es war also jetzt,
nach dem Neubau des Munots, nicht mehr erlaubt, die eigene Frau als
Stellvertreterin anzustellen, wie es der Wichter noch im 15. Jahrhundert
hatte tun diirfen.18

Wesentlich deutlicher driickte sich dann die Ordnung im Jahre 1851
aus’?: Dem Wichter war es untersagt, seinen Posten aus irgendwelchen
Griinden zu verlassen, ohne vorerst einen Stellvertreter ernannt zu haben.
Es war ihm jetzt also erlaubt, in dringenden Fillen den Turm zu verlassen.
Fir linger andauernde Absenzen hatte er dabei einen der Stadtpolizei
genehmen Stellvertreter zu ernennen.20 Insgesamt lauten die Bestimmun-
gen fiir das 19. Jahrhundert also wesentlich milder.

Dass diese Hochwarte stindig besetzt war, war fiir die Obrigkeit der
Stadt Schaffhausen eigentlich seit dem 15. Jahrhundert ein vordringliches
Anliegen. Und folglich wurden Verstdsse gegen diese Bestimmungen
denn auch rigoros bestraft. So wurde im Jahre 1495 verfiigt, dass Clas Hai-
den, der Munotwichter, im stidtischen Gefidngnis eingekerkert werden
sollte, weil er bei Nacht und Nebel seinen Wachtturm verlassen hatte,
obwohl er mit einem Eid «zu den Heiligen» geschworen hatte, eben dies
nicht zu tun. Auf Haidens «armseliche» Bitte hin wurde ihm in der Folge
aber die Gefingnisstrafe erlassen, nicht ohne ihn vorher nochmals an

15 Militarial4 A 2, Nr. 1, 3.

16 RP1047 S. XVIII: Ratsbeschluss von 1587: Es soll eine neue Ordnung fiir alle Hochwich-
ter und Beiwichter zusammengestellt werden. RP10 47, S, 106: Den beiden (nicht neu
gewihlten) Hochwichtern Hans Ith und Matthias Hertenstein sollen der Eid und die Ord-
nung vorgelesen werden.

17 RP10 50, S. 3.

18 Ordnungen® A 3, fol. 68r.

19 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.01/11, Polizeikorps 1851: Dienstordnung von 1851.

20 Stadtratsprotokolle!2 1909, S. 114-118.
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seine Pflichten erinnert zu haben.2! Weniger glimpflich kam 1594 Munot-
wichter Michel Kiibler davon. Er hatte seinen Wachposten abends eigen-
machtig verlassen und diesen seiner Frau und seinem Knaben iiberlassen.
Der Rat bekam davon Kenntnis. Weil er gegen seine Amtsordnung ver-
stossen hatte, wurde er im oberen Diebsturm gefangengesetzt.?2 Einige
solcher und dhnlicher Verstosse werden auch von Conrad Haar publik.
Einmal war er, ohne den Rat um Erlaubnis zu fragen, fiir zwei Tage nach
Zurzach verreist und hatte die Wacht auf dem Munot durch einen frem-
den Gesellen verrichten lassen.?? Fiir dieses Vergehen wurde er vor Rat
zitiert, ein Entscheid des Rates dariiber wird uns allerdings nicht bekannt.
1638, fiinf Jahre spéter, wurde Haar nochmals vor den Kleinen Rat geladen
und dort dariiber befragt, wieso er so hiaufig «auf den Ziinfften» sitze und
damit «dem Thurm schlechtlich abwarte».24 Haar wurde schliesslich im
Jahre 1641 gar seines Hochwichterpostens enthoben, weil er seine Wacht
verschiedentlich «schlecht und liederlich» versehen hatte.?5 Leider geht
das Ratsprotokoll nicht ndher auf die Ursache seiner Entlassung ein. Con-
rad Haar, der in der Folge zum Beiwidchter auf dem Obertorturm degra-
diert wurde?¢, wurde im iibrigen knapp drei Jahre spiter wiederum ins
Amt eines Hochwichters auf dem Munot eingesetzt, nachdem sich auch
sein Nachfolger und Vorgidnger Hans Greutmann als untauglich erwiesen
hatte und seinen Amtspflichten des 6ftern schlecht nachgekommen war.?’

Der Rat hatte allerdings 1646, zwei Jahre nach Haars Wiederwahl, alle
drei Hochwichter allen Ernstes dazu anzuhalten, dass sie ihre Tiirme und
Hochwachten nicht verlassen diirften. Bewilligungen dazu mussten vom
Oberwachtmeister erteilt werden, und die zu bestimmenden Stellvertre-
ter mussten «tugentlich und wachtsam» sein.?® Im Jahre 1705 verfiigte die
Obrigkeit, dass im Zeitraum von rund 14 Tagen die Wachposten einmal
inspiziert und kontrolliert werden sollten, ob sie ihren Aufgaben in der Tat
auch nachkimen. Zu diesem Zweck wurde zu jedem Turm ein zusétzli-
cher Schliissel angefertigt, damit die Inspizienten jederzeit problemlos
Eintritt in den in der Regel abgeschlossenen Turm hitten.2

Die Fortschritte in der technischen Entwicklung erlaubten ab der
Mitte des 19. Jahrhunderts der Obrigkeit bessere Kontrollen iiber das
Wachtverhalten der Hochwichter und ihrer Beiwichter. 1868/69 wurde
eine Telegrafenleitung zwischen dem Munot und der Polizeihauptwache
sowie zwischen dem Munot und dem Stadthaus eingerichtet.30 1882 wurde

21 RP10 3, S. 186.

22 RP10 54, S. 8.

23 RP1093 S. 65.

24 RP10 98, S. 51.

25 RP10 101, S. 52.

26 RP10 101, S. 65.

27 RP10 104, fol. 2v.

28 RP10 106, fol. 113r.

29 RP10'165, S. 5.

30 Walter Wettstein, Geschichte des Munotvereins 1839-1909, Schaffhausen 1909, S. 48.
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beschlossen, den Kredit fiir eine Telefonleitung zwischen dem Munot und
dem Stadthaus ins nichste Budget aufzunehmen.3! Zur speziellen Uberwa-
chung der Prisenz des Wichters wurden im Jahre 1888 Kontrolluhren ein-
gerichtet.32 Viertelstiindlich hatten die Wichter auf dem Munot und auf
dem Obertorturm einen Rundgang zu unternehmen und dabei den
Mechanismus einer Kontrolluhr zu betitigen. Wie dieser Mechanismus
genau funktionierte, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Diese Uhren,
die am anderen Morgen auf der Polizethauptwache abgegeben und am
Abend vor Dienstantritt des Beiwichters dort wieder abgeholt werden
sollten, registrierten unbestechlich, unbarmherzig und zweifelsfrei auch
die kleinsten Dienstversiumnisse, die minimste Unaufmerksamkeit der
Wiichter.33 Wihrend den Munotwichtern diesbeziiglich keine gravieren-
den Verstosse zu Lasten gelegt werden konnten, wurde Obertorturmwich-
ter Hardtmeyer - die Statistik iiber sein Wachtverhalten existiert noch -
unter anderem wegen wiederholter solcher vonder Kontrolluhr registrier-
ter Dienstfehler seines Amtes entsetzt. Teilweise stundenlang hatte er es
versaumt, den Mechanismus der Kontrolluhr zu betidtigen. Er war wohl
eingeschlafen.34

Melden der Schiffe
Ankiindigung von Gruppen von Berittenen

Er sol ouch die schiff melden mit dem Venlin und dem Blausen, desglich
die Raisigen, so zt den zwayen thoren Swartzthor und Rinbrugg zurjten.
Ouch ob er ainen mergklichen raisigen zug an der Engi oder anderswo
umb die Statt warnemme ouch melden mit dem blausen all3 dal3 von alter
harkomen ist (1470).35

Spiter wurde die Amtsordnung in einem Zusatz beziiglich des auf die
Stadt zureitenden Kriegsvolkes nidher prazisiert: Wenn er 10 oder 12 oder
mehr Reiter oder einen «huffen» zu Fuss auf die Stadt zukommen sihe,
hitte er ein Fahnlein auszuhingen und in «die trumeten [zu] stechen».
Wenn er garsihe, dass diese Kriegsleute Schaffhauser Blirger vor der Stadt
notigen oder jagen wiirden, solle er zusitzlich «an die gloggen schlahen».36

Die Amtsordnung der spiaten 1580er Jahre umschrieb die Weisungen
fiir den Hochwirter noch detaillierter: Wenn drei oder mehr Bewaffnete
zusammen sich der Stadt ndherten, hatte der Wiachter dies mit einer ad-
dquaten Zahl von Trompetenstdssen bekanntzugeben. Um der Bevolke-

31 Stadtratsprotokolle!2 1882, S. 422.

32 Stadtratsprotokolle!2 1888, S. 249-250.

33 Stadtarchiv Schaffhausen, C 11 03.11/04, Feuerwehrkommission 1851-1900: Ordnung von
zirka 1888.

34 Stadtratsprotokolle!2 1894, S. 208, 288 und 328/29; Stadtarchiv Schaffhausen, C 11 03.11/4,
Feuerwehrkommission 1887-1921.

35 Ordnungen® A 3, fol. 68r.

36 Ordnungend A 3, fol. 69r.
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rung akute Feindesnot anzuzeigen, sollten die Wiachter vorerst mit der
Glocke liuten und daraufhin mit einem Schiessgewehr, einem «Doppel-
haggen», einen Schuss abgeben.37

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung betreffend das Ankiin-
digen von Kriegsvolk treffen wir mit einer - bereits erwidhnten - Aus-
nahme nicht an. Schaffhausen durchlebte insgesamt gesehen zwischen
1550 und 1798 ruhige Zeiten. Feindliche Aktionen wie zu jenen Zeiten, als
die Amtsordnung in ihrem Grundgeriist geschaffen und ausformuliert
wurde (15. Jahrhundert), waren selten, sehr selten.

Die Amtsordnung, die wohl 1588 neu geschaffen wurde, prizisierte die
Weisungen beziiglich der anzukiindenden Schiffe.?® Der Munothoch-
wichter, der die Schiffe auf dem Rhein von seiner Hochwarte aus schon
von weitem auf die Stadt zufahren sah, hatte simtliche Schiffe mit dem
Aushingen einer Fahne sowie mit einem Trompetenstoss zu melden.
Grosse Schiffe und «Ledinen» waren mit zwei Trompetenstossen, klei-
nere Schiffe mit nur einem Trompetenstoss zu melden. Mit diesen akusti-
schen und visuellen Signalen sollten vor allem die Hafenarbeiter, die soge-
nannten «Lirer» an der Schifflinde, die die Aufgabe hatten, die Waren
und Giiter aus den Schiffen auszuladen und teilweise in Fuhrwerke umzu-
laden, informiert werden, damit sie nicht von der Ankunft eines Schiffes
tiberrascht wiirden und sofort Hand zum Entladen anlegen konnten.

Auch in diesen Belangen griff die Obrigkeit der Stadt Schaffhausen
rigoros gegen Verstosse durch. Im Jahre 1756 wurde der «Mundé6thler» - so
wurde damals nicht der Wein, sondern der Hochwiéchter auf dem Munot
genannt - Hans Martin Béschlin mit dem Entzug eines Wochengeldes
geblisst. Er hatte - neben anderen Dienstfehlern - die ankommenden
Schiffe und Ledinen nicht angekiindigt, so dass sich die Loschmannschaft
verspitete und dadurch fremde Personen wegen Verspatungen zu Schaden
kamen. Baschlin wollte sich zwar herauswinden, indem er vorgab, zum
fraglichen Zeitpunkt nicht auf dem Turm gewesen zu sein. Er hiitte da just
den Obertorturmwichter beim Stiindleinblasen vertreten miissen. Der
Kleine Rat der Stadt reduzierte zwar die Geldbusse (von 1 Mark Silber auf
1 Gulden 12 Kreuzer), hob sie aber nicht auf.3? Ahnliche Dienstvernachlis-
sigungen wurden auch anderen Munotwichtern angelastet: Matthias Her-
tenstein solle sich beflissener zeigen, wenn er die «ledinen und riitter»
anblase*0, Conrad Brunner solle die «xkankommenden schiff und Lidenen
wie von altem her gebriauchig gewesen» anblasen?', und Hans Greutmann
wurde bei seiner Entlassung im Juni 1644 auch die mangelhafte Ankiindi-
gung der Schiffe angelastet.42

37 Militarial4 A 2, Nr. 1, 3.
38 Militarial4 A 2, Nr. 1, 3.
39 RPI0 214, S. 418.

40 RP10 27, fol. 43r und 73v.
41 RP10 119, S. 4.

42 RP10 104, fol. 2v.
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In der Amtsordnung von 1851 findet man die Ankiindigung der rhein-
abwirts kommenden Schiffe noch immer in der Amtsordnung des Hoch-
wichters. Sobald er sie erblicke, habe er an der am oberen Fenster der
Wachstube angebrachten Glocke zu lduten, bei Dampfschiffen vorerst
mit vier,dann mit drei Schlidgen. Grossere Segelschiffe habe er vorerst mit
drei, dann mit zwei Schligen anzuzeigen.*3 Zwischen 1851 und 1888 wurde
die akustische Ankiindigung der rheinabwirts fahrenden Schiffe aus der
Amtsordnung des Munothochwichters gestrichen; andere Zeiten waren .
angebrochen. In welchem Jahre dies geschah, ldsst sich aus den vorhande-
nen Quellen nicht ermitteln.

Beobachtung und Meldung von Feuersbriinsten

Sicht er fiir [Feuer] usserthalb der Statt, so sol er blalen wie von alter har-
komen ist und so dick ain niiwer funck uffgaut, sol er allweg melden.44

Derart kurz umschrieb die Amtsordnung von 1470 in ihrem Anhang
diejenige Funktion des Hochwichters, die spater seine wichtigste werden
sollte und die er am ldngsten, eigentlich bis zum Jahre 1922, ausiibte. Es
war dies die Alarmierung der Bevolkerung und der Loschtrupps im Falle
von Feuer. Vor allem im 19. Jahrhundert war diese Aufgabe als Feuerbeob-
achter und als Alarmvermittler des Munothochwichters Hauptaufgabe.
Insbesondere wegen ihrer Fihigkeit, Feuerherde schnell zu entdecken
und den Alarm rasch weiterzuverbreiten, wurden die Hochwichter - und
dies war nicht nur in Schaffhausen der Fall - bis ins 20. Jahrhundert beibe-
halten, als bald etwas anachronistisches Relikt aus dem Spidtmittelalter.
Wenn der einleitend zitierte Eintrag im Ordnungenbuch von 1470 beziig-
lich seiner Funktionen als Feuermelder verhiltnisméassig diirftig ausgefal-
len ist, werden spitere Amtsordnungen diesbeziiglich sehr viel detaillier-
ter. Bereits die 1588 abgefasste Amtsordnung nannte die einzelnen Verhal-
tensmassregeln des Hochwichters wesentlich anschaulicher: Wenn Feuer
in der Stadt, zu Fischerhidusern oder auf der Steig entsteht und der Wich-
ter oder sein Beiwdchter dieses durch das Dach herausbrennen sihen, soll-
ten sie dies mit der Glocke melden und Sturm lduten. Bei Feuersbriinsten
ausserhalb des genannten Sektors sollte der Wichter oder sein Beiwich-
ter dies (laut eines Artikels in der Feuerordnung) mit der Trompete mel-
den.45

Klar und unmissverstindlich als wichtigste Aufgabe des Wichters
definierte dann die Amtsordnung von 1851 seine Funktionen bei Feuers-
briinsten.#6 In den Artikeln 4 und 5 wurde ihm «stete Wachsamkeit» iiber

43 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.01/11, Polizeikorps 1851.

44 Ordnungen8 A 3, fol. 69r.

45 Militarial4 A 2, Nr. 1, 3.

46 Stadtarchiv Schaffhausen, CI103.01/11: Polizeikorps 1851. Auch: I50Jahre Feuerwehr der
Stadt Schaffhausen 1837-1987, Schaffhausen 1987, S. 18. Zitiert wird die Feuerordnung des
Jahres 1840.
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«allfallsig zu entstehendes Feuer» auferlegt. Er hatte Feuerherde zu lokali-
sieren und sie dann unverziiglichdurch Lauten der Turmglocke zu melden
und anzuzeigen. Bei abnehmendem Feuer sollte er dabei langsam lduten,
ein starkeres Wiederaufflackern des Feuers sollte er dadurch kundtun,
dass er die Glocke intensiver ldutete. Die Feuerordnung der Stadt Schaff-
hausen vom Jahre 1861 umriss den diesbeziiglichen Aufgabenbereich des
Hochwichters noch genauer und nennt dariiber hinaus auch weitere Hilfs-
mittel zur rascheren und informativeren Alarmierung der Bevolkerung*’:
Zur Entdeckung von etwaiger «Feuersgefahr» seien auf drei hervorragen-
den Punkten des Stadtgebietes Hochwachten aufgestellt, deren Wichter
vorzugsweise die Aufgabe hitten, die Stadt und deren Umgebungim Auge
zu behalten. Sobald der Hochwichter einen Brand in der Stadt entdecke,
sei esim «eigenen» oder in einem anderen Quartier, hitte er Sturm zu lau-
ten und gleichzeitig mittels eines Sprachrohrs die genaue Brandstelle zu
bezeichnen. Uberdies habe er bei Tag eine rote Fahne und bei Nacht eine
brennende Laterne in die Richtung des Brandherdes auszuhingen. Wenn
nun die beiden Hochwichter, deren Quartiere vom Brand nicht betroffen
waren, feststellten, dass der zustindige Wichter das entsprechende
Alarmzeichen gebe, so sollten sie mit Sturmlauten innehalten und nur
mehr die entsprechenden Informationen via Sprachrohr und durch die
Fahne oder die Laterne geben. So wisse jedermann, wohin er sich im
Brandfall zu begeben habe. «Sein Quartier» war fiir einen Hochwichter
dasjenige, das er besser als die anderen beiden beobachten konnte und das
ihm die Amtsordnung per definitionem zuteilte: Der Wichter auf dem
Schwabentorturm hatte das nordlich der Vordergasse gelegene Quartier
bis zum Gerberbach einschliesslich der Hauser vor dem Ober-, vor dem
Engelbrechts- und vor dem Schwabentor zu beobachten. Der Wichter auf
dem Obertorturm liberwachte im speziellen die siidlich der Vordergasse
gelegenen Hiuser bis zum Gerberbach und das Miihlenquartier, wihrend
der Munothochwichter fiir die Quartiere dstlich des Gerberbaches inklu-
sive der Hiauser vor dem Schwarztor zustindig war. Eine Inventaraufli-
stung liber das «auf dem Munoth befindtliche stiddtische Eigenthum» aus
dem Jahre 1871 fiihrt denn auch die Mittel zur Feueralarmierung auf: «a)
eine Fahne von rothem Baumwollentuch b) ein Sprachrohr von Sturz-
blech ¢) eine Feuerlaterne mit rothem Glas versehen.» Zusitzlich kamen
eine Uhr samt Eisengewichten, versehen mit einem messingenen Perpen-
dikel, sowie ein vollstindig eingerichteter Telegrafenapparat hinzu.4® Die
Einrichtung einer Telegrafenverbindung in den Jahren 1868 und 1869
fiihrte auch zu einer grundlegenden Anderung des Meldesystems bei
Brinden. Denn jetzt, nach Installation der Telegrafenverbindung zur Poli-
zeihauptwache, wurden die Kompetenzen des Hochwichters bei Feuer-

47 Feuerordnung der Stadt Schaffhausen vom Jahre 1861.
48 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.11/04, Feuerwehrkommission 1851-1900 (28. 10. 1871):
«Inventar iiber das auf dem Munoth befindtliche stidtische Eigenthumn».
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ausbriichen allmihlich eingeschriankt. Eine Dienstordnung aus den 1880er
Jahren tberliess es dem Wichter zwar noch, bei effektiv wahrgenomme-
nen grosseren Branden von sich aus Sturm zu lauten. Sonst sollte er jedoch
die Befehle der Stadtpolizei abwarten und erst dann die Bevilkerung alar-
mieren diirfen. Bei Kaminbridnden oder bei sonstigen verdiachtigen Wahr-
nehmungen hatte er vorerst die Polizeihauptwache zu verstiandigen und
dann deren Befehle abzuwarten und auszufiihren. Offenbar war es hie und
da zu Fehlalarmierungen gekommen, was natiirlich innerhalb der Bevol-
kerung etlichen Unwillen ausgeldst hatte.4

Spiter, fassbar in der Feuerwehr-Ordnung der Stadt Schaffhausen vom
Jahre 1896 und wohl auch als Folge der Einrichtung eines Telefonappara-
tes, wurden die Hochwichter, die einen Feuerausbruch beobachten soll-
ten, verpflichtet, dariiber sofort der Stadtpolizei Meldung zu erstatten.
[hnen wurde es jedoch vollstindig untersagt, von sich aus Sturm zu lauten.
Jetzt wardazu auf jeden Fall eine Bewilligung des Feuerwehrkommandan-
ten oder der Stadtpolizei notwendig.50

Nach einigen schlechten Erfahrungen bei drei Brinden in den Jahren
1900 und 1901 erstellte die Feuerwehrkommission des Stadtrates im Jahre
1902 ein Gutachten iiber zu dndernde Bestimmungen in den diversen Ver-
ordnungen.5! Darin wurden die aktuellen Praktiken beleuchtet und Ande-
rungsvorschlidge gemacht. Auch das Amt des Hochwichters kam dabei
zur Sprache. Obwohl die Feuerwehralarmierung in diesen angetonten Fil-
len jeweils nicht wunschgemiss geklappt hatte, wurde die Beibehaltung
der zwei bestehenden Hochwachten gefordert. Die Wachten seien darum
besonders wertvoll, weil sie alle im Stadtgebiet entstehenden Feuersbriin-
ste als erste leicht erkennen konnten. Zudem seien sie jederzeit, rund um
die Uhr, verfiigbar und konnten mit Lduten, mit der roten Fahne oder der
roten Laterne tags und nachts die Richtung zum Brandobjekt weisen. Vor
allem ins Kreuzfeuer der Kritik kam das Alarmierungssystem. Die Hoch-
wichter hdtten jeweils ihre Beobachtungen an die Hauptwache zu melden.
Dort wiirde dann entschieden, ob Sturm zu lduten wire. Dabei hitte es vor
allem mit den Riickmeldungen an die Hochwichter nicht geklappt. Oft sei
der Befehl zum Liauten der Sturmglocke unterlassen worden. Erst dann
durften die Hochwichter bekanntlich die Bevolkerung und im speziellen
die Loschtrupps alarmieren. Wieso sollten die Wichter nicht, wie es frii-
her der Fall gewesen war, direkt Sturm lduten? Die Feuerwehrkommission
hatte da ihre Bedenken. Bei den Hochwichtern als dazu ausgebildeten
Polizisten wire Gewihr fiir eine zuverldssige Alarmierung an und fiir sich
gegeben. Aber bei den Beiwichtern, die nicht so gut ausgebildet waren,
konnte es Probleme geben. Man wolle ja in erster Linie Fehlalarmierun-

49 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.11/04, Feuerwehrkommission 1851-1900: Dienstord-
nung des Hochwichters von zirka 1888.

50 Feuerwehr-Ordnung der Stadt Schaffhausen von 1896.

51 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.11/4, Feuerwehrkommission 1887-1921: Vorlage iiber
das Feuermeldewesen der Stadt Schaffhausen (erstellt von der Feuerwehrkommission).
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gen ausschalten, damit die Bevolkerung nicht unnétig mit diesem unheim-
lichen Alarm geédngstigt und in Schrecken versetzt werde. Die Kommis-
sion fliihrte an dieser Stelle ein Beispiel eines solchen Fehlalarms an: Im
Herbst des Jahres 1901 gab der Munotwichter aufgeregt Alarm beider Poli-
zei und meldete ein Grossfeuer auf dem Emmersberg in Richtung Buch-
thalen. Zugleich bat er, Sturm lduten zu diirfen. Die Polizeihauptwache
hielt sofort Riicksprache mit dem Wichter auf dem Obertorturm. Und da
stellte sich heraus, dass der Mond in seiner ganzen Pracht im Nordosten
aufgegangen war und die Feuermeldung des Munotwichters Rahm veran-
lasst hatte.

Ein Problem beider Alarmierung wiirden Glockensignale auf den Tiir-
men darstellen, die bei gewissen Wetterlagen, vor allem im Winter, nicht
zu horen seien. Dabei wurde erdrtert, ob der Feueralarm nicht mit weite-
ren akustischen Instrumenten verstarkt werden solle, etwa durch ein
Nebelhorn oder durch eine Dampfpfeife. Noch am meisten Anklang fand
die Idee, dass der Wichter auf dem Munot mit einem Kanonenschuss die
zur Loschung des Feuers beauftragten Minner alarmieren sollte. Das
Geschiitz miisse allerdings unkompliziert und rasch geladen werden kon-
nen. Aber schliesslich sah manauch von dieser Idee ab, gleich wie manden
Plan verwarf, die 1857 abgeschaffte dritte Hochwichterstelle auf dem
Schwabentorturm wiederzubesetzen. Bei Nebel sihe man vom Schwaben-
torturm herab nicht mehr oder weniger als von den iibrigen beiden Hoch-
wachten. Dabei sei der vom Schwabentorturm liberblickbare Rayon nicht
wesentlich andersalsderjenige, der vonden beiden anderen Hochwachten
eingesehen werden konne.

Nicht einverstanden war die Kommission mit der Art und Weise, wie
der Munotwichter damals Sturm ldutete. Man miisse doch das Sturmlédu-
ten deutlich von den anderen Betitigungen der Glocke, vom Stunden-
schlag und vom Léduten des Neunuhrglockleins, unterscheiden kénnen.
Der Munothochwichter wiirde jeweils fast gleich Sturm lduten, wie er das
Neunuhrglocklein ldute. Dariiber schlafe man fast ein. Unregelmaéssiges
Léuten, Absetzen, Neubeginn, und dies fortgesetzt in ganz unregelmassi-
gen Zeitabschnitten, dies wiirde Klarheit schaffen, das wiirde «in die Kno-
chen fahren», das wiirde der Situation das «unheimliche Gepriage» geben.

Recht zahlreich sind die Dokumente aus dem 17. bis 19. Jahrhundert,
die von Munothochwiéchtern berichten, die ihren Verpflichtungen beziig-
lich des Wahrnehmens von Brinden nicht vorschriftsgemiss nachkamen.
Solche Verstosse und Unaufmerksamkeiten wurden jeweils rigoros
bestraft: ein Nichterkennen eines Brandes war, soweit sich dies aus den
Quellen sagen ldsst, schlimmer als das Nichtanblasen eines Schiffes.
Immerhin standen bei Brinden Menschenleben auf dem Spiel, konnten
durch einen frithzeitigen Alarm grossere Schiden vermieden und verhii-
tet werden.

1737 brach im Haus Zum kleinen Kifig in der Vorstadt morgens um vier
Uhr eine Feuersbrunst aus. Das Feuer wurde verhiltnismassig spit ent-
deckt und gemeldet, so dass der Brand griossere Ausmasse annahm, als es
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bei rechtzeitiger Alarmierung der Fall gewesen wire. Die Hochwichter
auf dem Neuturm, auf dem Obertorturm und auf dem Munot wurden
beschuldigt, das Feuer zu spit gemeldet zu haben.52 Hans Martin Béschlin,
der erst seit kurzem Wichter auf dem Munot war, erkliarte wie seine bei-
den Berufskollegen, dass er vorschriftsgemaéss die vierte Stunde geschla-
gen habe. Daraufhin habe er sich in seine Kammer begeben, von wo aus er
das Feuer nicht habe sehen kénnen. Sobald er jedoch Alexander Ith, den
Hochwichter auf dem Neuturm, Alarm schlagen gehort und das Feuer
gesehen habe, habe er ebenfalls Sturm geldutet. Trotz seiner Erklarung
wurde Hans Martin Béschlin - gleich wie seine beiden Amtskollegen - sei-
nes Postens entsetzt und gefangengesetzt. An ihrer Stelle hatten die bishe-
rigen Beiwichter die Funktionen eines Hochwichters zu iibernehmen.
Etwas iiber eine Woche spiter wurden die drei «incarcerirten» Hochwich-
ter wieder auf freien Fuss gesetzt33, und knapp einen Monat spiater wurden
sie «auf ihr wehemiithiges anhalten und versprochene Bel3erung» hin wie-
der in ihre Amter eingesetzt, nachdem sie eine Busse von 4 Mark Silber
bezahlt hatten.>*

Bereits Caspar Béschlin hatte 1706 einen Feuerausbruch nicht ange-
zeigt. Sein Verstoss gegen die Amtsordnung wurde aber bei weitem nicht
so streng geahndet wie derjenige seines Sohnes. Ihm wurde lediglich der
Lohn fiir vier Wochen nicht ausbezahlt. Mildernder Grund war einerseits
der Umstand, dass das Feuer weitab von Schaffhausen, in Lohningen,
gewiitet hatte und Bischlin «nur» einen weiterzuleitenden Alarm in der
Stadt nicht bekanntgemacht hatte. Zu seiner Entschuldigung - und wohl
zugleich zu seiner Belastung - fiihrte er aus, dass er nach Mitternacht sei-
nen Beiwichter und seine Tochter auf die Wacht geschickt habe und diese
das Feuer eigentlich hitten melden sollen.>’

Die meisten Dienstvernachlidssigungen, die im 19. Jahrhundert in den
obrigkeitlichen Protokollen registriert sind, betreffen die Nichtbeachtung
und das Nichtmelden von Brinden. So wurden im Jahre 1833 die beiden
Hochwichter Johann Heinrich Veith auf dem Munot und Johann Hein-
rich Sulzer auf dem Schwabentorturm verwarnt, weil sie einen Brand im
Miihlental nicht bemerkt hatten. Die beiden konnten sich jedoch «nicht
unbegriindet entschuldigen», weil sie durch den Standpunkt ihrer Hoch-
wachten nicht imstande waren, die Brandstelle einzusehen. Schlechter
erging es Hochwichter Johann Martin Habicht vom Obertorturm. Weil er
den Brand von seinem Standpunkt aus eigentlich hitte bemerken und mel-
den miissen, wurde er fiir 48 Stunden inhaftiert.56

Auch Johann Georg Wiischer, der gemiss dem vorhandenen Akten-
material wohl nicht der dienstbeflissenste der Munothochwichter war,

52 RPI0 194, S. 258.

53 RP10 194, S. 276.

54 RP10 194, S. 298.

55 RP10 166, S. 193-194.

56 Stadtratsprotokolle!2 1833, S. 92.
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musste sich zweimal innerhalb seiner kurzen Dienstzeit vor dem Rat ver-
antworten, weil er Brinde nicht gemiss seiner Dienstvorschrift beobach-
tet und bekanntgemacht hatte. 1878 warf ihm der Kleine Stadtrat vor, wie
schon verschiedentlich in friiheren Fillen habe er auch den letzten Brand
auf dem Emmersberg zu spit signalisiert. Wiischer hingegen verwahrte
sich gegen den ihm angelasteten Vorwurf der Dienstvernachlissigung: Er
sei von jeher seinem Dienste pflichtgetreu nachgekommen. Beim Brand-
fall auf dem Emmersberg sei ihm morgens um sechs Uhr angeldutet und
gerufen worden, es brenne. Beiwiichter Ferdinand Schwarz sei noch auf
dem Turm im Bett gewesen, als angeldutet wurde, und auch seine Frau und
sein Sohn hitten sich noch inder Wichterwohnung aufgehalten. Aber nie-
mand habe ein Feuer wahrgenommen. Da ihm oft mutwilligerweise ange-
lautet worden sei, habe er auf das Zurufen hin erwidert, es konne ja jeder-
mann kommen und ihn zum Sturmlduten anhalten. Gemaiss seiner Dienst-
instruktion sei es ihm auch nicht erlaubt, in Fillen zu alarmieren, wenn er
das Feuer nicht selbst sehe. Er habe dann in der Folge zur Hauptwache
telegrafiert, sei aber ohne Antwort geblieben. Daraufhin habe er sich des
Sprachrohrs bedienen miissen. Spéter hitte ihm Herr Stierlin vom
Emmersberg an jenem Vormittag erklirt, dass es ein Fehler gewesen sei,
dass er ihn, Georg Wiischer, nicht personlich alarmiert habe und statt des-
sen seinen Sohn, den er, Wiischer, nicht kenne, geschickt habe. Der Stadt-
rat hielt indessen die Entschuldigungen Wiischers nicht fiir stichhaltig
genug, um den Verdacht mangelnden Diensteifers von ihm abzulenken.
Da aber nichts Konkretes nachgewiesen werden konne, wurde Wiischer
unter der Androhung verwarnt, dass erim Wiederholungsfalle Suspension
oder fristlose Entlassung zu gewirtigen habe.>’

Noch im selben Jahr behandelte der Kleine Stadtrat neuerdings eine
Pflichtverletzung Wiischers.’® Der Munothochwiéchter wurde beschul-
digt, beim letzten Brand im «Adler» erst Alarm geschlagen zu haben, nach-
dem er wiederholt telegrafisch dazu aufgefordert worden war und nach-
dem der Hochwichter auf dem Obertorturm bereits zehn Minuten
gestirmt hatte. Darauf angesprochen, meinte Georg Wiischer, dass er vor
dem Brandausbruch Rundschau gehalten und dabei nichts Verdachtiges
festgestellt habe. Es sei ihm dann wohl zweimal telegrafiert worden, ohne
dass er aber hitte erkennen konnen, worum es sich handle. Er habe spiter
den Brand gesehen und zuriicktelegraphiert, es brenne in der Vorstadt.
Hierauf habe er die Sturmglocke gezogen. Ubrigens habe er ja die genaue
Instruktion, bei der Wahrnehmung eines Brandes zuerst zur Hauptwache
zu telegrafieren und erst dann Sturm zu lduten. Der Rat beurteilte die Aus-
sagen Wiischers wiederum als wenig stichhaltig: Es habe sich verschie-
dentlich gezeigt, dass Wiischer bei Brandfillen meist zu spidt und immer
nach dem Obertorturmwichter Sturm ldute und demzufolge seinem

57 Stadtratsprotokolle!2 1878, S. 21-22.
58 Stadtratsprotokolle!2 1878, S. 372.
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Dienst nicht die notwendige Aufmerksamkeit schenke. In Anbetracht des
vorgeriickten Alters verurteilte ihn der Kleine Stadtrat zu einer Geld-
busse von zehn Franken wegen Dienstvernachlissigung. Sinnigerweise
erhielt der Obertorturmwichter in derselben Stadtratssitzung «in Aner-
kennung seines bisherigen Diensteifers und seiner Wachsamkeit» eine
Dienstpriamie von zehn Franken zugesprochen. Wiischer gab im tibrigen
ein Jahr spiter aus gesundheitlichen Griinden seinen Dienst auf.

Auch 1884 wurde ein Feuerausbruch unweit des Munots, im Laufer-
gidsschen, von der Munotwichterin vorerst gar nicht bemerkt. Da sei,
gemiss einem Rapport von Stadtjiger Schlatter an die Feuerwehrkommis-
sion%?, ein Herr aus Feuerthalen aufs Stadthaus gekommen und habe
berichtet, es brenne im Laufergisschen. Das Feuer schlage bereits zum
Dach heraus. Sofort fragte die Polizeihauptwache auf dem Munot an, ob
man nichts sehen wiirde. Erst auf die Aufforderung hin, gegen den Freien
Platz hinabzuschauen, habe Frau Sigerist den Brand festgestellt. Darauf
wurde ihr befohlen, Sturm zu lduten.

Die hdufig spaten Alarmierungen der Biirgerschaft iiber ausgebro-
chene Feuersbriinste fiihrten denn auch zu einem Vorstoss im Kleinen
Stadtrat, in dem Stadtrat Fotsch darauf aufmerksam machte, «dal} einige
Vorkommnisse darauf schliel3en lassen», dass der Hochwachtdienst nicht
ganz in «gehoriger Weise» besorgt werde, da bei Brandféllen oft zu spét
alarmiert werde und die Hochwichter verschiedene Male iiber den Brand-
ausbruch hitten benachrichtigt werden miissen.®® Um diesem «Ubel-
stand» abzuhelfen, wurden beide Hochwichter an die gewissenhafte
Erfiillung ihrer Dienstpflicht erinnert. Und neu sollten jetzt - wie bereits
erwihnt - auf den beiden Tiirmen durch die Stadtpolizei Kontrolluhren
angebracht werden.

Exkurs: Der Beiwdchter

Dieselben Pflichten wie ein Hochwichter kannte widhrend seiner
Dienstzeit auch der Beiwichter. Der Beiwidchter war derjenige Mann, der
den Hochwichter tiblicherweise in den vormitternidchtlichen Stunden
vertrat. Denn der Hochwichter konnte ja nicht ununterbrochen 24 Stun-
den prisent sein. Auch er benotigte seinen Schlaf. Wann der Beiwichter
seinen Dienst anzutreten hatte, umschreibt die Beiwédchterordnung von
ungefihr 1590: Er solle «wintterszyth» dann auf den Turm kommen,
«wann man die Battgloggen . . . lithet».®! Die Wichterordnung von 1851
gab den genauen Zeitpunkt des Beginns der Beiwacht mit acht Uhr (im
Winter) oder neun Uhr (im Sommer) an.62

59 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.11/04, Feuerwehrkommission 1851-1900.

60 Stadtratsprotokollel2 1888, S. 249-250.

61 Ordnungen8 A 6, fol. 164v-166r.

62 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.01/11, Polizeikorps 1851: Dienstordnung von 1851.
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Die Beiwidchter oder die Vorwichter, wie sie ihres vormitterndchtli-
chen Dienstes halber auch genannt wurden, waren keine vollamtlich ange-
stellten Personen. Tagsiiber pflegten sie ihrem zumeist handwerklichen
Beruf nachzugehen, und abends verdienten sie sich auf den Hochwachten
ein Zugeld. Der Beiwiachter iibernahm den Wachdienst in der Regel bis
Mitternacht oder bis ein Uhr nachts. Dann weckte er den Hochwichter,
durfte sich aber erst entfernen, wenn dieser seinen Posten angetreten hat-
te.63 Zusitzlich schrieb ihm die Dienstordnung vor, bis zum Morgen-
grauen auf dem Munotturm zu bleiben und dort zu schlafen: «Unnd s6l-
lendt ab der wacht nit gohn widerumb abtretten noch darvon kommen,
bil3 die Thor uffzethundt mit der Trommeten vermeldet, geblaasen unnd
die thor uffgeschlossen sindt . . .»% Der Beiwéchter sollte dem Hochwich-
ter wohl im Fall von unvorhergesehenen niachtlichen Vorfillen zur Seite
stehen, und dazu hatte er innert kiirzester Zeit bereit zu sein. Auch im
Jahre 1878 schlief der Beiwichter offensichtlich noch auf dem Munot-
turm.65

Zum reguldren Wachdienst des Hochwichters kam fiir den Beiwichter
noch eine zusitzliche Aufgabe. Abends um neun Uhr hatte er das Neun-
uhrglocklein zu liuten. Die Amtsordnung von 1851 umriss diese Aufgabe
ganz unpoetisch folgendermassen: «Der Beiwichter hat jeden Abend um
9 Uhr die Turmglocken eine Viertelstunde lang zu lduten.»% Dieses Liu-
ten mit der Glocke, dieser heute schon legendidre Gutnachtgruss an die
Bevolkerung der Stadt Schaffhausen, kennt eine sehr lange Tradition.
Denn schon in der Amtsordnung von 1588 heisst es: «Item aabendts soll
die geschlagne niindte Nachtstundt wie bil3hero geliitht werden.»%7 Das
Liuten der Munotglocke diirfte mit hochster Wahrscheinlichkeit also
dlter als das heutige Bauwerk Munot sein. Woher dieses allabendliche vier-
telstiindliche Lauten der Glocke seinen Ursprung haben soll, erzidhlt uns
die offenbar erst im 19. Jahrhundert entstandene Sage®$:

63 Stadtarchiv Schaffhausen, C 11 03.01/11, Polizeikorps 1851: Dienstordnung von 1851, Para-
graph 8.

64 Militarial4 A 2, Nr. 1, 3.

65 Stadtratsprotokolle!2 1878, S. 21-22.

66 Stadtarchiv Schaffhausen, C I103.01/11, Polizeikorps 1851: Dienstordnung von 1851, Para-
graph 10.

67 Militarial4 A 2, Nr. 1, 3. Der Munot soll schon im Jahre 1402 mit einer Glocke versehen
worden sein. 1432 wurde eine zweite, grossere Glocke auf dem Munot angebracht. Vgl.
Harders S. 18.

68 Heute dauert das Lauten des Neunuhrgléckleins nur noch fiinf Minuten (vgl. Stadtarchiv

Schaffhausen, C II 08.23 Turmwohnung Munot).
Zur Sage: Reinhard Frauenfelder, Sagen und Legenden aus dem Kanton Schaffhausen,
neu herausgegeben, iiberarbeitet und erginzt von Hans Ulrich Wipf, Schaffhausen 1983,
S. 75-82. Hier wird die Entstehung der Sage auch wissenschaftlich untersucht und analy-
siert. Neben der hier genannten existiert noch eine zweite, dhnliche Version dieser Sage.
«Der geschichtliche Kern dieses Brauches ist wohl in dem Umstand zu suchen, dass im
Mittelalter mit dem Lduten das obligatorische Schliessen der Tore und Wirtshduser ange-
zeigt wurde.»
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Zur Zeit der Kreuzziige war ein Schaffhauser als Ritter mit ins Heilige
Land gegangen. Lange Zeit hatte man nichts mehr von ihm gehort. Er
aber kehrte in die Heimat zuriick. Nur ein wilder Wald trennte ihn mehr
von seiner Vaterstadt. Obwohl die Nacht hereinbrach und ein heftiges
Gewitter sich entlud, ritt er mutig in den Wald hinein. Der Bach, der das
Miihlental durchfliesst, schwoll derart an, dass der Ritter den Pfad verlor
und mit seinen Begleitern in den Wasserfluten den Tod fand. Nur ein ein-
ziger rettete sich und brachte der wartenden Gemahlindie Nachricht vom
Todeihres Gatten. Damit von nun an die Verirrten in der Wildnis den Weg
besser finden, stiftete sie aus ihrem Besitztum ein silbernes Glockchen.
Dieses sollte jeden Abend um diejenige Zeit geldutet werden, an der ihr
Gatte den Tod gefunden hatte. Darum wird auch heute noch allabendlich
auf dem Munot eine Viertelstunde lang diese Glocke geldutet. Deren kla-
gender Ton soll an den Schmerz der Stifterin erinnern.

Die meisten Dienstfehler und die meisten Dienstvernachldssigungen
des Beiwichters beziehen sich denn auch auf das Liuten der Neunuhr-
glocke: Im Jahre 1609 wurde dem Rat klagend vorgebracht, dass Hans Rie-
ser seine «Vorwacht uff der Veste Zwinghoff oder Unnoth» ganz «lieder-
lich» und nachlissig versehe und dass er bisweilen die «Neilinegloggen»
entweder gar nicht oder aber zur Unzeit geldutet hatte.®® Dieselben Vor-
wiirfe ergingen an den Beiwichter Caspar Sauter im Jahre 1620: Da er statt
um neun Uhr erst um zehn Uhr geldutet hatte, sollte er von Blirgermeister
Rochius Gossweiler zur Rechenschaft gezogen werden. Dadurch sei nim-
lich in der Bevdlkerung etwelche Unruhe aufgekommen.” Und einen
ebensolchen Schrecken diirfte die Bevolkerung wieder im Jahre 1654
davongetragen haben, als Beiwdchter Hans Conrad Meyer die Neunuhr-
glocke gleich zweimal am selben Abend, einmal vorschriftsgemiss um
neun Uhr, das zweite Mal vorschriftswidrig um zehn Uhr, betitigte. Meyer
wurde fiir sein recht seltsames Vergehen mit einer kurzen Inhaftierung im
Gefingnis bestraft.”! Hans Melchior Spleiss, dem Beiwidchter auf dem
Munot, wurde das «gewohnte Nachschlagkorn», ein Teil der Besoldung,
im Jahre 1683 vorenthalten, weil er am Abend zuvor die «9 Glok nur umb
etwas wenigs angezogen und geldutet» hatte. Da das offenbar nicht das
erste Mal passiert war, wurde auch er eine Zeitlang im «Draken», einem
stadtischen Gefingnis, eingesperrt.”? Auch sein Nachfolger Hans Jacob
Fihrlin hatte sich wegen pflichtwidriger Betidtigung der Neunuhrglocke
vor Rat zu verantworten. Er hatte die Glocke bereits um acht Uhr geldu-
tet. Allerdings gelang es ihm, sich mit der Aussage vor der drohenden
Inhaftierung zu retten, er hitte wegen des starken Windes die (massgebli-
che) Hauptuhr auf dem St.-Johann-Turm nicht schlagen horen. Deshalb

69 RP10 69, S. 287.
70 RP10 80, S. 168.
71 RP10 114, S. 98.
72 RP10 143, S. 49.
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habe er nicht gewusst, wie spit es sei. Der Rat erteilte ihm jedoch einen
Verweis: Wenn er schon nicht wisse, wie spit es sei, diirfe er gar nicht ldu-
ten.”® Das Liuten der Neunuhrglocke wurde im iibrigen in Schaffhausen
zu einer derart traditionellen Aufgabe des Beiwichters, dass dieser im
19. Jahrhundert auch «Neilinelduter» hiess. 1839 liest man im Ratsproto-
koll, dass Meister Johann Schnetzler, der «Nelinelduter», vor kurzem ver-
ungliickt sei.’™

Die Neunuhrglocke, die 1589 vom Glockengiesser Hans Frei zu Kemp-
ten gegossen wurde und die die Aufschrift triagt: « Wechter, mirckh auf mit
gancem fleis, umw die nende stund zu nacht soldt zu mich leiden»’, sollte
im iibrigen im Jahre 1886 ersetzt werden. Stadtrat Miiller fand den Klang
des sogenannten «Niiniglockchens» nicht schén und wiinschte, dass des-
sen Geldut probeweise durch dasjenige des silbernen Gléckchensaufdem
Turm zu St. Johann ersetzt werden sollte. Wenn dies «convenire», solle
dieses Glockchen auf den Munot gebracht und dort allabendlich geldutet
werden. Stadtrat Miiller stand allerdings mit seiner Meinung ziemlich
alleinda: Der Stadtrat wolle, so heisst es in seinem Protokoll, «beim bishe-
rigen altherkbmmlichen Gebrauche» verbleiben.’® Auch eine Barspende
von 100 Franken von Fabrikant Leon Frey in Guebwiler in einen Fonds fiir
die Anschaffung eines neuen Glockleins konnte den Stadtrat nicht dazu
bewegen, die altehrwiirdige Glocke zu ersetzen.”’

Wichtig war sicherlich ein gutes Einverstindnis zwischen Hochwich-
ter und Beiwichter. Wenn sich die beiden nicht verstanden, konnte die
Amtszeit eines der beiden Amtsinhaber gelegentlich sehr kurz sein. Der
Beiwichter war ja gewissermassen ein Eindringling ins Familienleben des
Wiichters; denn immerhin brachte er einige Stunden in der Wohnung des
Wichters, die auch Arbeitsplatz war, zu. Wie es der menschlichen Natur
entspricht, war dieses Verhiltnis zwischen Hoch- und Beiwichter biswei-
len nicht ungetriibt. So liest man in den Quellen aus verschiedenen Jahr-
hunderten Klagen und Meldungen iiber verbale und handgreifliche
Auseinandersetzungen.

Im Jahre 1582 wurden sowohl der Hochwichter Heinrich Wieser als
auch sein Beiwichter Michel Kiibler ihrer Amter enthoben. Trotz vielfil-
tiger Warnungen durch den Rat hatten die beiden einander auf der Wacht
geschlagen und sich unfriedlich und unruhig zueinander verhalten.
Sowohl Wieser wie auch Kiibler hatten den «Thurm» innert weniger
Tagen zu raumen, und Kiibler wurde gar die Erlaubnis entzogen, je wieder
aufden Munotturm hinaufzusteigen.” Die Munothochwacht sollte fortan

73 RP10 147, S. 129.

74 Stadtratsprotokolle!2 1839, S. 46.

75 Arnold Nischeler, Die Inschriften und Giesser der Glocken im Kanton Schaffhausen, Bei-
trage zur vaterlindischen Geschichte 4, 1878, S. 77-78. Reinhard Frauenfelder, Der Munot
zu Schaffhausen, Schaffhausen 1947, S. 23-24.

76 Stadtratsprotokolle!2 1886, S. 6.

77 Stadtratsprotokolle!2 1905, S. 319 und 471.

78 RP10 41, S. 246.
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von zwei neuen Wichtern versehen werden. Gewihlt wurde dann aber
iiberraschenderweise - entgegen dem vorausgehenden Ratsbeschluss -
wieder Michel Kiibler als Beiwédchter. Neuer Hochwichter wurde Hans
Ith. Um mogliche Streitigkeiten zwischen den beiden zu verhindern, wur-
densienach der Wahl beide vor Rat zitiert, wo ihnen allen Ernstes empfoh-
len wurde, miteinander in Frieden zu leben.”

Auch 1652 gab es wieder gravierende Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen dem Wichter und seinem Beiwichter. Hans Martin Schneider [oder
hiess er Bernhardin?], « Trommeter uff dem Unnot», habe nicht nur seine
Ehefrau verbal und titlich misshandelt, er habe auch mit «fluochen [und]
schweren» seinem altgedienten Beiwiachter Matthias Ruch und Hans Mel-
chior Schenkel «vilmhalen getrowet», er wiirde ihnen Erbsen auf «die ste-
gen del3 Unnots . . . legen und sy darmit . . . beschedigen» [zu Fall brin-
gen].30

Ernsthafte Auseinandersetzungen auf dem Munotturm gab es auch
wieder in den achtziger und den neunziger Jahren, Streitigkeiten, die in
einem Fall gar einen blutigen Verlauf nahmen. Im Jahre 1684 klagte der
vierundzwanzigjihrige Hochwichter Caspar Bischlin  iiber den
«Unfleiss» seines «Mitgespanen» Melchior Spleiss.

Spleiss, der 18 Jahre lang seinen Dienst klaglos versehen hatte, gab auf
diese Anschuldigung hin seinen Dienst «umb fridens willen» auf, fligte
aber noch bei, dass er auch Anlass zur Klage habe. Das Ratsprotokoll gibt
liber die konkreten gegenseitigen Vorwiirfe keine Auskunft und fiigt nur
noch den Beschluss des Rates bei: Spleiss wurde in Gnaden, wie er es
gewiinscht hatte, seines Dienstes entlassen. Biaschlin, der geméss einem
ersten Entschluss seines Amtes entsetzt worden war, wurde bis zum
Abend zu einer Gefingnisstrafe verurteilt und vorldufig fiir zwei Monate
von seinem Amte suspendiert.8!

Schwerwiegender war jedoch der Vorfall, der sich Ende Oktober/
Anfang November 1691 auf dem Munotturm abspielte.82 Im Verlaufe die-
ses Streites fligte ndmlich Beiwidchter Hans Georg Saathaas dem Hoch-
wichter Caspar Baschlin eine schwere Wunde am Kopf bei. Aufdiediesbe-
ziigliche Anschuldigung setzte sich Saathaas jedoch zur Wehr: Béschlin
habe das, was «er empfangen», selbst gesucht. Er habe beispielsweise sei-
nen, des Saathaas, Hund einen «Diebshund», seine Tochter eine «Bouris-
que» genannt, die sich fortscheren sollten. Darauf hitte Bdschlin, unter-
stitzt von seiner Frau, ihn angefallen und zu Boden geworfen. Ihm, Saat-
haas, sei es gelungen, zu entkommen. Da habe Biaschlin ein Messer geholt
und seiaufihn zugelaufen. Er habe sich zur Wehr gesetzt und habe zur Ver-
hiitung eines Messerstiches dem rasenden Baschlin einen Streich mitdem

79 RP10 42, S. 36.

80 RP10 111, fol. 119v und 123r. Zur Wendung «einem Erbsen auf die Stiegen streuen», Jacob
Grimm und Wilhelm Grimm, Deutsches Warterbuch 3, Leipzig 1862, Sp. 739.

81 RP10 143, S. 214-215.

82 RP10 151, S. 169-170 und 186-187.
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«Degengefil3» auf den Kopf gegeben. Der Entscheid des Rates im Schlag-
und-Schelt-Handel Biaschlin-Saathaas sah vor, dass beide, weil sie sich
ganz ungebiihrlich betragen und ein «offenes Verzeichen» ihrer Zank-
sucht an den Tag gelegt hiitten, ihrer Amter «ohne Gnad» entsetzt und bis
zum Abend des darauffolgenden Tages in die «Gefangenschafft erkannt»
sein sollten. Zugleich habe Saathaas dem Caspar Bischlin die Arztkosten
zu bezahlen. Noch in der gleichen Woche bestellte der Rat zwei neue
Wiichter.83 Baschlin wurde spéter, knapp zweieinhalb Jahre danach, am 2.
Mirz 1694, wieder als Hochwichter eingesetzt, wurde damit Nachfolger
seines Nachfolgers Leonhard Bartenschlager, der zu jenem Zeitpunkt zum
Wichter auf dem Obertorturm gewiéhlt worden war.34 Mit seinen spiteren
Beiwichtern hatte Caspar Bischlin offenbar ein wesentlich besseres Ein-
vernehmen.

Beiwidchter Johann Georg Speissegger, ein verheirateter Weber, ver-
liebte sich in die Magd des Hochwichters Hans Caspar Bischlin. Diese,
Margaretha Spittler aus Regensberg, quittierte ihren Dienst bei Baschlin.
Allerdings kam sie gelegentlich mit Johann Georg Speissegger auf den
Munotturm, um ihm beim Wachdienst zu helfen. Margaretha Spittler
wurde nun von Hans Caspar Baschlin 1788 beschuldigt, sie habe ihm einen
Umhang und «Ziech» entwendet (ein Ziech ist ein Uberzug iiber die Bett-
decke oder liber das Kissen). Die ehemalige Magd liess die Vorwiirfe nicht
auf sich beruhen: Den angeblich entwendeten «Umhang und Ziech» habe
er ihr zum Flicken gegeben, aber mittlerweile habe er diese Sachen wieder
zuriickerhalten. Bischlin sei ein sehr eifersiichtiger Mensch und wolle ihr
nur ihren guten Namen und ihren Verdienst nehmen. Er sei extrem miss-
trauisch gegeniiber anderen Menschen. An dieser Stelle kam nun ein
neuer Klagepunkt ins Spiel. Offenbar hatte Margaretha Spittler an einem
Abend fiir Johann Georg Speissegger die Vorwacht versehen. Sie wisse
zwar, wehrte sie sich gegen die Anschuldigungen des Rates, dass die Aus-
libung des Beiwiachteramtes durch sie unstatthaft sei. Aber letzten Sonn-
tag sei Hans Georg Speissegger nicht in Schaffhausen gewesen, und da sei
sie nur auf den Turm gegangen, um seinem Ersatzmann, einem Knaben,
beim Ziehen des Neunuhrgléckchens zu helfen, da dieser nicht kréftig
genug dafiir sei. Der Rat liess die Klage betreffend den Diebstahl mangels
ausreichender Indizien fallen. Aber da die Magd «wegen allzu vertrauten
Umgangs mit dem Beiwichter sich eines liederlichen Lebwesens» ver-
dédchtig gemacht habe, habe sie Schaffhausen unverziiglich zu verlassen.
Ansonsten wiirde sie mit Schimpf und Schande aus der Stadt weggewie-
sen.85 Dazu entschloss sich der Rat, Hans Georg Speissegger zum Verhor
aufzubieten. Speissegger erkliarte auf die Vorhaltungen des Biirgermei-
sters, dass er seine Pflicht vergessen und gegen seine Amtsordnung die

83 RPI10 151, S. 193.
84 RP10 153, S. 76.
85 RP10 246, S. 102-104.
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Magd auf den Munotturm geschickt habe. Er sei letzten Sonntag iiber
Land gegangen und habe nicht gewusst, ob er vor neun Uhr wieder zurlick
sei. Deshalb habe erden Sohn des Bettelvogts beauftragt, um neun Uhr die
Glocke auf dem Munot zu lduten. Trotz seiner Entschuldigungen wurde
Speissegger einige Stunden gefangengesetzt. Knapp zwei Wochen spiter
vermerkt das Ratsprotokoll, dass Hans Georg Speissegger mit seiner
Magd, «mit welcher er einen verdidchtigen und unerlaubten Umgang
gepflogen», aus der Stadt geflohen sei. Der Rat entzog auf diese Meldung
hin Hans Georg Speissegger, der auf eine so «treiilose Weise» Frau und drei
Kleinkinder im Alter von 41/2, 3 und 11/2 Jahren zuriickgelassen hatte, das
Biirgerrecht.86

In innerfamilidre Streitigkeiten wurde Abel Wiischer, der von 1881 bis
1894 Beiwichter auf dem Munotturm war, verwickelt. Am 18. Mirz 1893
verfasste er einen Rapport zuhanden der Stadtpolizei, in dem er die Vor-
kommnisse der Nacht vom 17. und 18. Mirz 1893 beschrieb. Um ein Uhr
nachts - um diese Zeit war offenbar damals Wachablosung - habe er Frau
Sigerist, die Hochwiichterin, geweckt und habe sich auf den vorderen
Kreuzstockausblick in Richtung Unterstadt begeben. Frau Sigerist sei
nach einigen Minuten zur Ablosung bereit gewesen. Alsbald sei die
Glocke stark geldutet worden, und Frau Sigerist habe den Schliissel an
einem Seil hinuntergelassen. «Es wird Wilhelm sein», habe sie ihm dazu
erkliart, obwohl sie geglaubt hatte, dieser hitte sich schon lingst zu Bette
begeben. Man habe sich gegenseitig gute Nacht gewiinscht, und er,
Wiischer, sei auf den Heimweg gegangen. (Offenbar musste der Beiwich-
ter nicht mehr auf dem Turm {ibernachten.) Auf dem Weg habe er Wil-
helm getroffen, und dieser hitte ihm schwere Vorwiirfe gemacht, wieso er
ihn so lange im Wetter draussen hitte warten lassen. Er, Wiischer, hitte
ithm dann erklirt, dass nur einmal geldutet worden sei, und da hétte die
Mutter, Frau Sigerist, ihm die Schliissel sofort hinuntergelassen. Im {ibri-
gen sei er als Beiwidchter und nicht als Nachtportier des «Hotels Munoth»
angestellt. Wiischer fligte seinem Rapport den Wunsch bei, dass man eine
Bestimmung in die Amtsordnung aufnehmen maoge, worin es dem Bei-
wichter verboten werden solle, den Schliissel an einem Seil hinunterzulas-
sen. Als dlterer Mann wolle er, Wiischer, nicht in innerfamilidre Streitig-
keiten verwickelt werden.$’

Auseinandersetzungen zwischen Hochwichter und Beiwédchter waren
im Uibrigen natiirlich nicht munotspezifisch: Auch auf dem Obertorturm
gab es dhnliche Vorfille, wie sie hier aufgefiihrt sind.88 Selbstverstiandlich
verrichteten die unterschiedlichsten Personen das Amt eines Beiwich-
ters. Es gab solche, die ihren Dienst nur wenige Monate verrichteten, aber

86 RP10 246, S. 109.

87 Stadtarchiv Schaffhausen, C 11 03.11/04, Feuerwehrkommission 1887-1923, Rapport vom
18. 3. 1893.

88 Stadtarchiv Schaffhausen, C1103.11/4, Feuerwehrkommission 1851-1900, 12. 1. 1892 (Streit
Hochwichter Hardtmeyer contra Beiwichter Rahm).
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auch solche, die jahrzehntelang ihren Verpflichtungen unauffillig und
klaglos nachkamen (Hiob Hurter 14 Jahre von 1724 bis 1738 - David Hurter
24 Jahre von 1738 bis 1762). Es gab Beiwiichter, die ihre Pflichten vernach-
lissigten und vom Rat ihres Postens entsetzt wurden, es gab aber auch sol-
che, denen das Amt nicht behagte und die es schon bald wieder zurtick-
gaben.

Von einem etwas mysteridsen Fall von Dienstvernachlidssigung, die
zur Amtsentsetzung fiihrte, berichtet uns das Ratsprotokoll von 1689.%°
Hans Jacob Fihrlin, ein Degenschmied, der 1686 zum Beiwichter gewiahlt
worden war?, hatte seinen Wachposten auf dem Munot, seiner Amtsord-
nung «schnurgerad entgegen», verlassen. An einem Samstagabend sei er,
so fiihrte er spiter vor Rat aus, von Hans Martin Spleiss, einem Knopfe-
macher, aufgesucht worden. Dieser hitte ihm gegen eine grossziigige
materielle Entschiddigung das Angebot gemacht, fiinf Soldaten sofort
nach Montraverre (?) zu fithren. Weil er dringend Geld bendétige («umb
geldes fiir seiner Kinder hdchstbendhtigten brots»), habe er sich nach
Buchthalen begeben, habe dort iibernachtet und sei am Sonntagmorgen
frith unter Umgehung der Stadt Schaffhausen in Richtung Westschweiz
aufgebrochen. Im «Weissen Kreuz» in Montraverre habe er die fiinf Solda-
ten einem bernischen Biirger tibergeben. Diese fiinf Mann sollten, so habe
er gehort, «under das Erlachische Regiment gestossen werden». Bei seiner
Riickkehr nach Schaffhausen nach zehn oder elf Tagen habe ihm Hans
Martin Spleiss acht Taler und sechs Linderbatzen gegeben.

Der Rat verfiigte die Inhaftierung Fihrlins wegen mutwilligen Verlas-
sens seines ihm anvertrauten Postens auf dem Munot sowie der Beteili-
gung an dieser undurchsichtigen Menschenschieberaffire. Auf Bitten sei-
ner Frau - sie sei an ihrer Nahrung «schmertzempfindlich geschwicht»
und sidhe sich gezwungen, falls ihr Gatte nicht freikomme, in dieser Not-
situation gar ihren Hausrat zu versilbern - wurde Fihrlin nach drei
Wochen aus seiner Haft entlassen, blieb jedoch seines Postens als Bei-
wichter entsetzt.

Das Beiwichteramt war kein besonders lukrativer Posten; aber trotz-
dem fanden sich in allen Jahrhunderten offenbar problemlos Minner, die
ihn ausiiben wollten. Die in der Regel grosse Zahl an Kandidaten sagt aber
auch aus, dass viele Leute, vom 16. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts,
fast darauf angewiesen waren, einem solchen Zusatzerwerb nachzugehen.
So wurde Hans Georg Saathaas von der Schneiderzunft im Jahre 1689
gegen sieben Kandidaten aus sieben andern Ziinften durch das Los zum
Beiwidchter bestimmt.”! Dabei hatten sich die insgesamt acht Kandidaten
in ihren Ziinften vorerst in zunftinternen Ausmarchungen durchsetzen
missen. Und auch um die Nachfolge von Hans Georg Saathaas bewarben

89 RPI0 149, S. 117, 124-125 und 126.
90 RPI0 146, S. 24.
91 RP10 149, S. 181.
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sich wiederum sieben Kandidaten aus sieben Ziinften. Die Wahl fiel auf
Laurenz Schoop.?? 1724 wurde das Amt des Beiwichters unter sechs
Bewerbern vergeben (gewihlt Hiob Hurter, Schuhmacher)?3, und noch
1851 meldeten sich acht Kandidaten fiir das Amt des Beiwichters?. Die
Bewerbungsschreiben der Kandidaten aus dem Jahre 1851 sind teilweise
erhalten und vermitteln uns einen Eindruck von den oftmals gedriickten
materiellen Verhiltnissen. So schreibt beispielsweise der Schneidermei-
ster Johann Wilhelm Schnetzler: «Da ich durch meinen schwachen Ver-
dienst mich gendthigt fiihle, um ein Nebengeschift zu suchen, damit ich
meine Lebenstage beBer durchbringen .. .» Ahnlich dussert sich Johannes
Spahn Zum blauen Sternen: «Ich ersuche Sie hiermit dringend, Sie moch-
ten doch auch auf mich und meine Frau und Kindern beriicksichtigen,
und mochte Sie daher ersuchen als Beiwédchter auf dem Munot, ich kan
sonst meine Haushaltung nicht mer ernehren.» Haufig meldeten sich auch
Minner, die wegen irgendeiner Behinderung einer handwerklichen Arbeit
nicht mehr nachgehen konnten. Das korperlich nicht allzu strenge Bei-
wichteramt glaubten sie hingegen noch ausiiben zu kénnen (so Carl Fried-
rich Neidhart, Maler, in seiner Bewerbung im Jahre 1851). Gross war aber
der Verdienst beileibe nicht. So wurden die Lohne fiir den Beiwdchter im
Jahre 1870 von 210 Franken auf 250 Franken angehoben.? Pro Abend kam
dies einem Betrag von nicht einmal 75 Rappen gleich! Aber trotz allem
interessierten sich im Jahre 19029 immer noch zehn Minner fiir das Amt
des Beiwidchters. In der Regel wurde in diesen Jahren dlteren Bewerbern
der Vorzug gegeben. So wihlte der Stadtrat 1902 den 63jahrigen Bauamtsar-
beiter Johannes Fasler zum Beiwichter. Der Umstand, dass hdufig dltere
Minner ins Amt gewihlt wurden, brachte es mit sich, dass im Beiwichter-
amt sehr viel mehr Wechsel als im Hochwichteramt stattfanden.

Hierarchisch war der Beiwdchter dem Hochwichter untergeordnet. Er
hatte beispielsweise «seinen Wachtgesellen» zu wecken, wenn sich feindli-
che Truppenverbidnde zeigten. Gemeinsam, und gemiss dem Entscheid
des Hochwichters, sollte dann die Biirgerschaft alarmiert werden.®’ Die
Amtsordnung des Hochwichters beinhaltete auch eine Riigepflicht des
Hochwichters gegentiber seinem Beiwichter: Wenn der Beiwédchter «der
Nachtwacht nit antrette» oder diese nicht, wie «er zu thun schuldig», ver-
sehe, hatte der Hochwichter die Pflicht, dies dem Biirgermeister oder den
Seckelmeistern anzuzeigen.”8

92 RPI0 151, S. 193.

93 RP10 182, S. 38.

94 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.01/11, Polizeikorps 1846-1852; Stadtratsprotokolle!?
1851, S. 79.

95 Stadtratsprotokolle!2 1870, S. 97. Der Beiwichter auf dem Obertorturm erhielt gleichen-
tags eine Lohnaufbesserung um ebenfalls 40 Franken von 200 auf 240 Franken.

96 Stadtratsprotokolle!2 1902, S. 425.

97 Ordnungen8 A 6, fol. 164v-166r.

98 Ordnungen8 A 20, S. 167-171.
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Ankiindigung von Gewittern

Kehren wir nach diesem Exkurs zum Amt des Beiwichters wieder zum
Aufgabenbereich des Munothochwiéchters zurlick: Gemaiss den beiden
friithesten Ordnungen hatte der Hochwichter auf dem Munot auch das
Wetter zu beobachten und die Bevolkerung vor dem Herannahen von
Gewittern zu warnen: «Er soll ouch zu Summertzyth del3 Wetters wahr-
nemmen und das melden mit der Gloggen.»?? Spiter wurde diese Bestim-
mung aus nicht nidher genannten Griinden fallengelassen.

Nachschlagen der Stunden

Eine wichtige Aufgabe des Hochwichters war das Schlagen der Stun-
den. In den Amtsordnungen erkennbar ist diese Aufgabe zwar erst seit
dem Abschluss des Neubaus auf dem Munot. Aber bereits 1441 soll der
Munot «mit einem Zeitglockchen» versehen worden sein. Mittels eines
Hammers hatte der Hochwichter den Stundenschlag der Uhr zu St.
Johann zu wiederholen.0 Die Bestimmung sah vor, dass der Wichter
(und wihrend seiner Priasenzzeit auch der Beiwichter), sobald der Stun-
denschlag der grossen Glocke auf dem St.-Johann-Kirchturm verklungen
war, selbst mit dem Schlaghammer die Glocke auf dem Munotturm betéti-
gen sollte, um der Bevolkerung die Zeit anzuzeigen. 1598, einige Jahre,
nachdem die genannte Bestimmung in die Amtsordnung des Hochwich-
ters aufgenommen worden war, ermahnte der Rat die Hoch- und Beiwich-
ter, der «grossen glogken [auf dem Kirchturm St. Johann]» tags und nachts
fleissig «nachzuschlagen». Die Obrigkeit habe zu «pesserer hit und
wacht» unter hohen Kosten Schlagglocken anfertigen lassen.!%! Von dieser
Funktion des Nachschlagens der Stunde abgeleitet ist wohl der Ausdruck
«Nachschlagkorn», der verschiedentlich im 17. Jahrhundert einen Teil der
Besoldung des Hoch- und des Beiwichters bezeichnete.102

Auch beim Nachschlagen der Stunden registrierte der Rat aufmerk-
sam Nachlissigkeiten und Dienstversiumnisse. So schlug im Jahre 1734
der bereits betagte Munotwichter Caspar Bédschlin - er war damals 74
Jahre alt - nachts um ein Uhr zweimal sechs Uhr. Dadurch wurde, wie der
Schreiber des Ratsprotokolls formulierte, ein grosser Teil der Biirger-
schaft «in Unruhe, Forcht und Schreken» gesetzt. Bischlin wurde deswe-
gen vor Rat zitiert, um sich zu rechtfertigen. Bdaschlin entschuldigte sich
fiir sein Versehen: Dieses «Ungliik» seie ihm in 54 Jahren - damit {iber-
treibt der Hochwichter leicht; er war bekanntlich zwischenzeitig fiir mehr
als zwei Jahre seines Amtes entsetzt - erstmals passiert. Aber er habe
schon seit lingerer Zeit unter Zahnschmerzen gelitten und miisse dabei

99 In den Ordnungen von 1470 und 1557 (Ordnungen® A 3, fol. 68v; Militarial4 A 2, Nr. 1, 1).
100 Militaria4 A 2, Nr. 1, 3. Zur Einrichtung eines Zeitglockleins vgl. Harder5 S. 18-19.
101 RP10 58, S. 40.
102 Etwa RP10 142, S. 111; RP10 143, S. 49.
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eingeschlafen sein. Der Rat moge ihm diesen «<nammbhafften» Fehler ver-
zeihen. Bischlin wurde vorerst zu einer Geldbusse von 1 Mark Silber ver-
urteilt und ermahnt, seinen Obliegenheiten fleissiger nachzukommen.
Auf Biaschlins Versprechen zur Besserung wurde thm die Geldbusse erlas-
sen.l03

Bereits 1683 hatten die beiden Wichter vom Rat darauf aufmerksam
gemacht werden miissen, die Stunden fleissiger zu schlagen. Wenn sie den
Stundenschlag vergessen sollten, hdtten die Scharwichter, die patrouillie-
renden Nachtwichter, dies dem Rat oder den Seckelmeistern zu melden.
In solchen Fillen sollte den Wichtern der Wochenlohn vorenthalten wer-
den.!4 Zwolf Tage spiter enthielt die Obrigkeit dem Munotwichter
Caspar Bischlin einen Wochenlohn wegen «Unfleil3es» vor.105 Ob er wohl
die Stunden nicht richtig nachgeschlagen hatte?

Ubrigens enthielten die Amtsordnungen von 1888 und 1909 immer
noch die Bestimmung, dass die Wichter die Stunden schlagen sollten:
«Beim Schlagen der Stunden hat sich der Hochwichter nach der Stadtuhr
zu St. Johann zu richten», so lautet der entsprechende Passus in der Amts-
ordnung von 1888.106

Beantworten der Rufe der Scharwdchter

Ebenfalls erst in der verfeinerten und differenzierteren Amtsordnung
von 1588 findet sich eine weitere Aufgabe des Hochwichters auf dem
Munot: Er solle nachts auf die Scharwéchter «achtung, hérens und auf-
merkens» haben. Wenn diese ndmlich die Stunden ausriefen und die Ket-
ten am Schwarz- und am Rheintor schiittelten, sollte der Wachhabende
auf dem Munot ihnen mit «Johlen» antworten.107 Offenbar war auch dies
eine traditionelle, schon vorher gebriduchliche Verhaltensweise des Wich-
ters, denn zwischen Klammern ist der Beisatz «wie bi3hero beschehen»
beigefiigt. Mit diesem Antwortruf sollte der Hochwichter seine Wach-
samkeit demonstrieren. Gebrduchlich war dieses Johlen schon vor 1588.
Im Jahre 1586 wurden die zwei Scharwichter - je zu zweit patrouillierten
sie des Nachts in der Stadt - dazu aufgefordert, dem Stadt- oder dem
Unterschreiber denjenigen Hochwichter anzuzeigen, der auf ihr Ketten-
rasseln nicht sofort antworten wiirde. Dabei sollten sie auf keinen Fall vor-
erst den wohl eingeschlafenen Hochwichter wecken.!8 Rund hundert
Jahre spiter wurde den Scharwichtern dagegen auferlegt, die Ketten so
lange zu riitteln und an Ort und Stelle zu bleiben, bis ihrem Ruf entspro-

103 RP10 191, S. 362.

104 RPI0 143, S. 144-145.

105 RPI0 143, S. 161.

106 Stadtarchiv Schaffhausen, C I1 03.11/04, Feuerwehrkommission 1851-1900, Ordnung von
zirka 1888. Stadtratsprotokolle!2 1909, S. 114-118.

107 Ordnungen8 A 20, S. 167-171; Militarial4 A 2, Nr. 1, 3.

108 RPI0 46, S. 109.
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chen werde.!?? Die Pflicht zur Denunziation war ein fester Bestandteil von
frihneuzeitlichen und mittelalterlichen Verordnungen. Der Name des
Biirgers, der den Interessen des Staates entgegenarbeitete, auch wenn dies
nur in Form von Unaufmerksamkeit geschah, sollte der Obrigkeit ange-
zeigt werden, damit er zur Rechenschaft gezogen werden konnte. So wur-
den im Jahre 1688 Caspar Bédschlin (Hochwichter) und Hans Jacob Fihrlin
(Beiwdchter) vor Rat zitiert. Thnen wurde vorgeworfen, auf das Riitteln an
den Torketten nicht geantwortet zu haben. Obwohl beide erklirten, das
Gerassel wegen des Windes nicht gehort zu haben, wurden sie fiir zwei
Tage inhaftiert, und zugleich wurde ihnen ein Wochenlohn abgezogen.!10

Das Blasen mit der Trompete

Eine wesentliche Voraussetzung fiir die Ubernahme des Hochwichter-
amtes war vom 16. bis zum 18. Jahrhundert die Beherrschung des Trompe-
tenspiels. Nicht von ungefihr wurden die Hochwéchter auf dem Munot
und auf dem Obertorturm auch als «Trompeter» bezeichnet. Diese Be-
nennung rithrt von einer weiteren Aufgabe her: Der Hochwichter sollte
am Abend den Einbruch der Dunkelheit und am Morgen die Ankunft des
Tages mit der Trompete anzeigen.!!! Einerseits hatte er mit der Trompete
zu blasen, «sobald die Gloggen Bettzyth verliithet» waren, anderseits
sollte er am Morgen mit seinem Trompetenspiel den Tag ankiindigen und
zugleich den Torhiitern anzeigen, dass sie die Tore aufzuschliessen hitten.
Die Amtsordnung definierte diesen Zeitpunkt der Morgendimmerung
noch genauer: «. . . zt der Zyth wann der Tag so hell angeganngen und
erschynt, das man die Liith schynbarlich sehen und erkhennen khan.»
Zusitzlich hatte der Wichter auch um Mitternacht und um ein Uhr mor-
gens («die zwolffte stund der mitternacht und die darauffolgende nacht-
morgensstunden») zu blasen.!2 Das morgendliche Trompetenspiel war im
Jahre 1576 bereits derart institutionalisiert, dass der Vorgang die feste
Redewendung «die thor (wie mans nempt) uffblalen» erhalten hatte.!3
Vor allem die Hochwichter der zweiten Hilfte des 17. und des 18. Jahrhun-
derts mussten gute Trompeter sein: Sie sollten nimlich um Mitternacht
und bei Tagesanbruch «ein gesatz aul3 einem Psalmen» oder ein geistliches
Lied blasen und dies auf keinen Fall unterlassen.!

109 Staatsarchiv Schaffhausen, Ratsmanuale 19. Januar 1685.

110 RP!0 148, S. 332.

111 Militarial4 A 2, Nr. 1, 3; Ordnungen8 A 6, fol. 151v-154v und A 20, S. 167-171.
112 Militarial4 A 2, Nr. 1, 3.

113 RPI0 36, S. 33.

114 RP10 140, S. 329-330.

63



Fremdenfiithrungen

Die Amtsordnung vom Ende des 16. Jahrhunderts - wie auch diejeni-
gen des 17. und 18. Jahrhunderts - enthielt auch eine Bestimmung, die im
19. und 20. Jahrhundert, im Zeitalter des aufblithenden Fremdenverkehrs,
nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Diese Ordnungen schreiben
dem Hochwichter, seinem Beiwichter, seinen Angehorigen und seinem
Gesinde nimlich vor, dass sie weder tagsiiber noch zur Nachtzeit Fremde
ohne Wissen und Einwilligung des Biirgermeisters auf den Turm steigen
und die Festung besichtigen lassen.!> So musste der Rat bereits im Jahre
1580 - am Munot wurde damals noch gebaut - und 1599 dem jeweiligen
Hochwichter gebieten, keine Besucherauf den Munot steigen zu lassen. 116
Der Munot bildete bekanntlich einen Teil der Stadtbefestigungslinie und
war von einem gewissen militarischen Wert, der ihm aber bereits im
17. Jahrhundert von verschiedenen Seiten wieder abgesprochen werden
sollte. Mit dieser Bestimmung, den Munot den Fremden vorzuenthalten,
wollte man einerseitsder «militdrischen Spionage» vorbeugen. Anderseits
sollte der Wichter nicht von seinen verantwortungsvollen Funktionen
abgelenkt werden. Die Realitdt sah im 18. Jahrhundert anders aus: Der
Munot war zu einer Sehenswiirdigkeit ersten Ranges in der Stadt Schaff-
hausen geworden. Wer Schaffhausen besuchte, stattete dem Munot tibli-
cherweise einen Besuch ab. Darauf jedenfalls lassen die zahlreichen Reise-
beschreibungen aus jener Zeit schliessen.!’”” Und der Munothochwichter
betatigte sich dabei verschiedentlich als Fremdenfiihrer. So berichtet bei-
spielsweise der Ziircher Leonhard Brennwald 1783 in der Schilderung sei-
ner Schweizer Reise, dass er sich durch den Hochwichter die Festung bis
in die letzten Details habe zeigen lassen.!!8

Im 19. Jahrhundert lauteten die entsprechenden Bestimmungen
wesentlich anders: Die Amtsordnung des Hochwichters aus dem Jahre
1851 erlegte diesem freundliches Benehmen gegeniiber Fremden und Ein-
heimischen auf, die den Munot zu sehen wiinschten. Dabei sollte er ihnen
auf Fragen gehorig antworten. Jedoch diirfe er keine Belohnung dafiir ver-
langen, sondern habe sich allenfalls mit einem Trinkgeld zufriedenzuge-
ben.!® Wenn der Munot, wie dies im Verlaufe des 19. Jahrhunderts der Fall
war, als Sehenswiirdigkeit «verkauft» werden sollte, musste das Verbot
von Munotbesichtigungen durch Fremde aufgehoben werden.

115 Militarial4 A 2, Nr. 1, 3; Ordnungen8 A 6, fol. 151v-154v und A 20, S. 167-171.

116 RP10 39, S. 240-241; RP10 58, S. 298.

117 Zentralbibliothek Ziirich, L 444, Nr. 2 und Nr. 5; Z IX 644 und Z IX 648.

118 Zentralbibliothek Ziirich, Z X 619.

119 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.01/11, Polizeikorps 1851: Dienstordnung von 1851.
Im Stadtarchiv Schaffhausen existiert ein Fremdenbuch, das die Zeit vom 1. Mai 1905 bis
zum 2. Januar 1906 abdeckt und aus dem sich ersehen lidsst, dass die meisten Besucher aus
der Schweiz und Deutschland stammten. Besucherstirkste Zeit waren die Sommermo-
nate zwischen Juni und September. Vgl. Stadtarchiv Schaffhausen, C II 08.23.
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Dieselben Aufgaben wie der Munothochwichter hatten, wie das hie
und da bereits angeklungen ist, die Hochwichter auf dem Neuturm und
aufdem Obertorturm. Wahrend aberder Munotwichter mit der Ankiindi-
gung der Schiffe und mit dem Lauten der Neunuhrglocke zwei nur ihm
eigene Aufgaben verrichtete und der Obertorturmwichter vor allem ein
guter Trompetenspieler zu sein hatte - ihm kam nidmlich zusitzlich die
Aufgabe zu, alle Sonntage, Donnerstage und Samstage um die Mittags-
stunde auf dem Fronwagturm zu blasen!20 -, kamen dem Hochwichter auf
dem Neuturm keine spezifischen Aufgaben zu, die die beiden anderen
Wichter nicht ebenfalls verrichteten. Entsprechend wurde er auch niedri-
ger besoldet als seine beiden Kollegen.!2!

Der Pedell

Es war im {ibrigen bis zum 18. Jahrhundert nicht die Aufgabe des Hoch-
wichters, fiir die Sauberkeit und Reinlichkeit auf dem Munot und den
ungehinderten Zutritt zum Munot zu sorgen. Keine einzige Bestimmung
in den Amtsordnungen dieser Epoche und auch kein einziger Ratsproto-
kolleintrag berichten uns je von solchen Betidtigungen. So war es im Jahre
1731 das stddtische Bauamt, das den Auftrag bekam, den Schnee von der
Munotzinne und vom Zeughaus wegzuschaffen und in den Munotgraben
hinunterzuwerfen.22 Wenn der Hochwichter auf dem Munot seine ande-
ren vielfiltigen Aufgaben zur Zufriedenheit seiner Obrigkeit verrichten
sollte, blieb ihm fiir die Aufgaben eines Pedells keine Zeit.

Die Dienstordnung von 1922:
Reinhaltung des Munots und Fremdenfiihrung

Im Jahre 1922 wurde der Munothochwichter zum Munotpedell. Er ver-
lor damit nicht nur die Bezeichnung «Wichter», auch sein Pflichtenheft
erfuhr wesentliche Anderungen. Seine Hauptaufgabe wurde jetzt die
Reinhaltung des Bauwerks und von dessen Zugingen sowie die Betreuung
der mehr oder weniger grossen Touristenstrome. Um die Unterschiede zu
fritheren Jahren herauszustellen, sollen an dieser Stelle die wichtigsten
Paragraphen der neuen Amtsordnung von 1922 genannt werden!23:

1) Zur Besorgung des Dienstes auf dem Munot wihlt der Stadtrat einen
Munotpedellen.

3) Betreffend seiner Dienstverrichtungen in polizeilicher Hinsicht und
in Angelegenheiten der Feuerwehr ist der Pedell der Stadtpolizei unter-

120 Ordnungen$ A 6, fol. 157v.

121 Beispielsweise 1606/07: Der Wichter auf dem Munot und sein Kollege auf dem Obertor-
turm verdienen pro Jahr 78 Pfund Heller, der Wichter auf dem Neuturm dagegen nur 62
Pfund 8 Schilling (Stadtarchiv Schaffhausen, A II 05.01/291, S. 70-83).

Beispielsweise 1732/33: Der Wichter auf dem Obertorturm und dem Munot verdienen
pro Jahr 62 Gulden 24 Kreuzer, ihr Kollege auf dem Neuturm verdient nur 52 Gulden.

122 RP10 188, S. 414.

123 Stadtratsprotokolle!2 1922, S. 1151-1154.
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stellt. Was die Instandhaltung und Beaufsichtigung des Munots und seiner
Umgebung in baulicher Hinsicht betrifft, ist er dem Baureferat unterstellt.

7) Der Munotpedell soll, was den Gebdudeunterhalt betrifft, sorgfaltig
sein und im Gebrauch von Wasser, Gas, elektrischem Strom und Brenn-
material Sparsamkeit liben. Er soll keine Beschiddigungen an Gebiude
oder Mobiliar zulassen und Fehlbare bei der Bauverwaltung anzeigen.

8) Der Munotpedell hat die Munotraumlichkeiten, den Steg liber den
Munotgraben und die Treppe zur Unterstadt nach Bedarf, mindestens
aber einmal jdhrlich, zu reinigen.

9) Im Winter hat er die Zugidnge zum Munot von Schnee und Eis zu
befreien.

10) Er hat die Aborte sauber zu halten und von Zeit zu Zeit zu desinfi-
zieren. Im Winter hat er alle Aborte bis auf einen zu schliessen.

12) Er hat die Pflicht, Fremden und Einheimischen, die den Munot
besuchen, jede gewiinschte Auskunft zu erteilen und ihnen als Fihrer zu
dienen. Er hat sich gegeniiber Besuchern hoflich und zuvorkommend zu
verhalten.

13) Bei Grossfeuer oder bei Alarmiibungen der Feuerwehr hat er die
Sturmglocke zu ldauten.

14) Jeden Abend um neun Uhr hat der Munotpedell die Neunuhr-
glocke zu lduten.

Der Aufgabenkreis des Munotpedells unterschied sich also wesentlich
von demjenigen des Munothochwichters in fritheren Jahrhunderten.
Munotpedell August Miiller stellt denn auch in seinem Bericht zu seinen
ersten fiinf Amtsjahren 1928 die beiden Bereiche Ordnung und Reinlich-
keit sowie Betreuung der Fremden deutlich in den Mittelpunkt seiner
Betrachtungen. Es habe gegolten, das Bauwerk nach Aufhebung der
Hochwacht hauptsédchlich einer anderen Nutzung zuzufiihren, dem Frem-
denverkehr. Der Besucher solle in Ruhe dieses einzigartige historische
Verteidigungswerk betrachten konnen und dann, nach gewiinschter Fiih-
rung und Erkldarung, befriedigt von dannen ziehen. Der Fremdenverkehr,
bedingt durch die Erleichterung des Grenziibertritts fiir die Bevolkerung
des Deutschen Reichs, habe auch auf dem Munot wesentlich zugenom-
men (1923:20 000 Besucher; 1927: 40 000 Besucher). Schaffhausen mit dem
Rheinfall und der Altstadt mit ihren 100 Erkern, genannt das «schweizeri-
sche Niirnberg», sowie mit seinem Wahrzeichen, dem Munot, sei ein
beliebtes Ausflugsziel geworden. August Miiller ibernahm daneben auch
die Betreuung der Hirschkolonie im Munotgraben.124

Die Nebenbeschiaftigungen des Munotwichters

Wie schaffte es ein Mann iiberhaupt, 18 bis 20 Stunden pro Tag wach
und konzentriert zu bleiben, um den Obliegenheiten des Amtes jederzeit
nachkommen zu konnen, zumal dann, wenn in der Regel nichts Ausser-

124 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.01/11, Polizeikorps 1928-1931.
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gewdhnliches passierte? Wie uns die Quellen wissen lassen, verrichteten
die meisten Hochwichter eine Nebenbeschiaftigung, mit der sie ihre Zeit
niitzlich zubringen und zugleich auch ihr Einkommen etwas aufbessern
konnten. Ublich war es, dass der Hochwiichter sein gelerntes Handwerk -
die meisten Wichter des 16. bis 18. Jahrhunderts hatten vor ihrem Amts-
antritt einen handwerklichen Beruf ausgeiibt - weiterhin betrieb, sofern
immer es die Umstiande erlaubten.

Hans Ith, Hochwichter zwischen 1582 und 1589, bekam von der Obrig-
keit zweimal, in den Jahren 1583 und 1586, Holz «zu gebruwch synes
Handtwerckhs».25 Im Eintrag von 1586 wird seine Tatigkeit genannt: Ith
drehte in seinen weniger hektischen Stunden Spindeln («zu sinem Hanndt-
werckh Spynndlen Trayens»). Der Rat unterstiitzte also seine Neben-
beschiftigung. Sein Handwerk musste der Hochwichter allerdings in der
Turmwohnung betreiben: Michel Kiibler, dem neugewihlten Munot-
wichter, der das Ansuchen an den Rat gestellt hatte, jeweils am Dienstag
von 9 bis 12 Uhr vormittags in der Stadt bleiben zu diirfen, um «sinem
Handtwerck ullzuwarten», wurde dies nicht gestattet.126

Conrad Haar - er war insgesamt wahrend 39 Jahren Munothochwich-
ter - betétigte sich in den ruhigeren Stunden in seinem erlernten Hutma-
cherhandwerk.27 Dabei half ihm eine bei ihm arbeitende Dienstmagd aus
Tuttlingen. Diese Mitarbeit einer dazu nicht befugten Person war den Ver-
antwortlichen des Hutmacherhandwerkes zu Ohren gekommen, die - wie
in jener Zeit iiblich - eifersiichtig liber die ordnungsgemaisse Ausiibung
ihres Handwerkes wachten. So kam es zum Streit zwischen dem Hutma-
cherhandwerk und Conrad Haar, in dem der Kleine Rat zu entscheiden
hatte. Dieser verfiigte, dass Haar die Dienstmagd weiterhin «zu verrich-
tung der Geschiften» beschiftigen diirfe. Jedoch diirfe sie ihm nicht mit
«Nejyen, Wullstrichen oder anderer der Hutmacher Handtwercksarbeit»
helfen.

Die Fihigkeit des Munotwichters zum Trompetenspiel war vom 16. bis
zum 18. Jahrhundert gewissermassen eine Wahlvoraussetzung. Diese
Fihigkeit konnte er aber nicht nur in seiner Funktion als Wichter unter
Beweis stellen. Er wurde auch zusitzlich zu Veranstaltungen herangezo-
gen, wo das Trompetenspiel gefragt war. Am 15. Dezember 1641 bewilligte
der Rat dem Munotwéchter Hans Greutmann und dessen Kollegen vom
Obertorturm, dass sie «bey diler bevhorstehender Hl. Wienachtzeit, tieb-
lichem gebrauch nach, das Kindlein . . . wiegen» diirften.!28 Diese Stelle
aus dem Ratsprotokoll von 1641 und noch ein zweiter ahnlicher Passus aus
dem Jahre 16462 berichten uns von einem Brauch, der in der Stadt Schaff-

125 RP10 42 S. 217; RP10 45, S. 184.
126 RP10 49 S, 96.

127 RPW0 99, fol. 27v.

128 RP10 101, S. 156.

129 RP10 106, fol. 133v und 134v.
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hausen offenbar bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts Bestand hatte, dem
sogenannten «Kindlein-Wiegen». Dieser Brauch ist heute erloschen, ja,
man wusste bisher gar nichts von dessen Existenz. Damit hat es folgende
Bewandtnis!30;

In verschiedenen Gegenden befand sich zur Weihnachtszeit eine hol-
zerne Wiege mit einem Jesuskindlein in der Kirche. Dieses holzerne
Jesuskindlein wurde wie ein lebender Sdugling gepflegt, gebadet, gekiisst,
an die Brust gelegt, besonders aber gewiegt, ein Brauch, der sich auch in
evangelischen Gegenden bis in die zweite Hilfte des 17. Jahrhunderts hal-
ten konnte. Die Wiege stand jeweils zwischen dem Weihnachts- und dem
Lichtmesstag in den Kirchen. In einem speziellen Zeremoniell wurde nun
das Kindlein gewiegt, und es wurden dabei, hier in Schaffhausen begleitet
durch das Trompetenspiel der beiden Hochwichter, Wiegenlieder gesun-
gen.

Besonders talentierte Trompetenspieler waren offensichtlich die
Hochwichter vom Munot und vom Obertorturm im Jahre 1642. Der Rat
bewilligte ihnen - sie wurden auch Spielleute genannt -, dass sie bei Hoch-
zeiten und «ehrlichen Mahlzeiten» mit der Einwilligung des Wachtmei-
sters «mit seiten spilen und blasen wol uffspilen mogind». Allerdings soll-
ten sie keine Tanzmusik machen. Bedingung dafiir war allerdings, dass an
ihrer Stelle «fleyBige und wachtsame» Minner den Wachdienst auf den
Hochwachten verrichteten. 3!

Wohl die angenehmste und vielleicht auch die lukrativste Nebenbe-
schiftigung libte offenbar Munotwichter Hans Martin Baschlin, ein Dre-
her, um 1746 aus. Ihm namlich, dem «Munétler», wurde durch seine Obrig-
keit angezeigt, dass er seinen Gastwirtschaftsbetrieb auf dem Munot
innerhalb acht Tagen aufzugeben habe. Von dem am Eingang zur Munot-
zinne plazierten Behilter diirfe er fortan keinen Wein mehr ausschen-
ken.132

In Fillen erhdhter Alarmbereitschaft gestattete der Rat allerdings
keine Nebenbeschiftigung. Im Jahre 1616 verfiigte er nimlich auf einen
Vorschlag einer Kommission zur Verbesserung der Nachtwachten auf den
«Hochwehrinen» hin, dass die drei Hochwiéchter ihre Wachten weder tags-
iiber noch nachts verlassen diirften. Uberdies sollten sie darauf kein Hand-
werk noch irgendeine andere Arbeit treiben. Thre gesamte Aufmerksam-
keit sollte in einer Zeit, in der der Rat Kriegsgefahr zu erahnen glaubte,
ihrer Aufgabe als Wichter gelten.133

Im 19. und 20. Jahrhundert hatte sich beziiglich beruflicher Nebenbe-
schiftigungen des Hochwichters einiges gedndert. Sofern die Abwesen-

130 Zum Brauch Handwdérterbuch des deutschen Aberglaubens 9, Berlin 1941, Nachtrige Sp.
878-879.

131 RP10102, S. 61.

132 RP10 203, S. 446.

133 Staatsarchiv Schaffhausen, Vertrige A 2/1, fol. 163r-165v.
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heit des Wichters von seiner Haupttitigkeit nicht allzu gravierend war,
liess der Rat dies ohne weiteres zu. So wurde beispielsweise 1908 dem
Munothochwichter Jacob Rahm die Stelle eines Marktmeisters iibertra-
gen.B4 In dieser Position hatte er die Aufgabe, die Aufsicht auf den
Wochenmairkten auszuiiben, den Gebiihreneinzug zu besorgen, die
offentlichen Waagen auf dem Obst- und Gemiisemarkt sowie diejenige
auf dem Buttermarkt zu beaufsichtigen. Diese Arbeit bedingte natiirlich,
dass er sich in seiner Position als Hochwichter vertreten lassen durfte.
Ebenso hatte der Stadtrat Rahm 1901 gestattet, Aushilfsdienste als Polizist
zu verrichten.’® Wie seine Vorginger Johann Georg Wiischer, Caspar
Sigerist und Conrad Schelling und ebenso wie sein Nachfolger August
Miiller hatte Jacob Rahm vor seinem Amtsantritt auf dem Munot im Poli-
zeidienst gestanden. Einmal allerdings blockte der Kleine Stadtrat eine
von Rahm gewiinschte Nebenbeschiftigung ab. Der Munothochwichter
hatte beim Stadtrat anfragen lassen, ob sein Amt die gleichzeitige Beklei-
dung der Weibelstelle am Obergericht erlaube. In Riicksicht auf die
Bedeutung des Hochwichterpostens auf dem Munot und in Anbetracht
dessen, dass die Ubernahme des Gerichtsweibelamtes tagelange Abwe-
senheit von seinem Hauptberufe bedingen wiirde, entschied der Stadtrat,
dass die Bekleidung beider Posten nicht moglich sei.!36

Eine beruhigende ausgleichende Nebenbeschiftigung war wohl die
Pflege des Girtchens beim siidlichen Munotportal. Im Jahre 1902 bat
Hochwichter Jacob Rahm den Kleinen Stadtrat von Schaffhausen, es
mochte ihm das Girtchen an der Siidseite des Munots, das seine Vorgéin-
ger im Amte und er selbst wihrend kurzer Zeit hatten bepflanzen diirfen,
das aber jetzt an den Seifenfabrikanten Ernst Etzensperger verpachtet
worden sei, weiterhin uberlassen werden. Ein vertraglich abgesichertes
Recht fiir die «Benlitzung des kleinen Fleckens» stehe ihm zwar nicht zu,
aber seit Menschengedenken habe der Munothochwichter in diesem
Girtchen Gemiise gezogen. Die Bepflanzung des Girtchens gereiche ihm
und seiner Familie zu grosser Freude. Er wiirde, falls ihm eine pachtweise
Abtretung gestattet werde, denselben Pachtzins wie Etzensperger bezah-
len. Der Stadtrat allerdings wollte auf seinen Entscheid, das Girtchen
Etzensperger zu tiberlassen, nicht zuriickkommen. Es blieb eine Zeitlang
an Etzensperger vermietet. Jedoch wurde Rahm nahegelegt, sich um eine
pachtweise Ubernahme eines Gartens im Munotgraben zu bewerben.137
Rahm tat dies offensichtlich und bebaute fortan einen Garten im Munot-
graben. Knapp zehn Jahre spiter, 1911, richtete Jacob Rahm ein neues
Gesuch anden Stadtrat, essolle ihm dieses an Ernst Etzensperger verpach-
tete Stiick Land beim siidlichen Munotportal {iberlassen werden. Infolge

134 Stadtarchiv Schaffhausen, C 11 08.23: Munotpedell 15. 4. 1908.
135 Stadtratsprotokolle!2 1901, S. 294.
136 Stadtratsprotokolle!2 1901, S. 716.
137 Stadtratsprotokolle!2 1902, S. 416.

69



der Erweiterung des Hirschparks im Munotgraben hatte Rahm einen Teil
seines Gartens eingebiisst, und er hatte wohl auch den Verlust des Gart-
chens nicht verschmerzen kénnen.38 Daraufhin beauftragte der Stadtrat
die Kanzlei, Etzensberger anzufragen, ob er das bisherige Pachtverhiltnis
aufrechterhalten wolle. Dies geschah, und Etzensperger, dessen Plan, in
den Munotreben ein Haus zu bauen, gescheitert war, trat vom Pachtver-
trag zuriick.®® Ab 1912 durfte Munothochwichter Jacob Rahm das Girt-
chen am siidlichen Munotportal gegen die Entrichtung eines geringen
Pachtzinses bebauen.40 Auch heute noch bepflanzt der Pedell des Munots
dieses Flecklein Erde.

Die Besoldung des Munothochwiachters

Die Frage nach der Besoldung des Munothochwichters ist nicht ein-
fach zu beantworten. Sicher lisst sich sagen, dass sie sich aus verschiede-
nen Komponenten zusammensetzte: einerseits aus Geld, anderseits aber
auch aus Naturalien, freier Wohnung und sonstigen Gratifikationen.

Geld

Schwer fassbar und nicht zu erklidren sind die grossen Unterschiede in
der Entlohnung des Hochwichters mit Geld im 15. Jahrhundert. So bekam
Merck Scherrer in knapp aufeinanderfolgenden Jahren um 1453 zwischen
20 und 32!/2 Pfund Heller Bargeld.!! Jahre spiter, 1464/65, erkannte ihm
der Rat 44 Pfund Heller zu.¥?2 Zu Beginn des 16. Jahrhunderts betrug der
wochentliche Lohn fiir den Hochwichter 1 Pfund Heller, also 52 Pfund
Heller pro Jahr.143 Lange Zeit bestehen blieben nachher die Lohnansitze,
die kurz vor der Jahrhundertwende (1595-1600) Giiltigkeit besassen. In
seinen ersten Amtsjahren erhielt der Hochwichter pro Woche 1 Pfund 4
Schilling (= 24 Schilling) Lohn; bei fortgeschrittenem Dienstalter wurde
sein Lohn offenbar auf 1 Pfund 10 Schilling (= 30 Schilling) erhoht, was
einen Jahreslohn von 78 Pfund Heller ergab.¥4 Ausbezahlt wurde der
Lohn jeden Samstag.45 Um 1700, und in der Folge iiber 100 Jahre lang,

138 Stadtratsprotokolle!2 1911, S. 591.

139 Hans Balsterli und Bernhard Ott, Schaffhausen wie es nie gebaut wurde, Schaffhausen
1988, S. 9-12.

140 Stadtratsprotokolle!2 1916, S. 437.

141 Stadtarchiv Schaffhausen, A 11 05.01/107, S. 114, 108, S. 104, 109, S. 110 und 112, S. 135.

142 Stadtarchiv Schaffhausen, A 11 05.01/130, S. 125.

143 Stadtarchiv Schaffhausen, A II 05.01/165, S. 109.

144 Vgl. etwa Stadtarchiv Schaffhausen, A 11 05.01/272, Ausgaben 1593/94, S. 70-71 Michel
Kiibler 1 Pfund 10 Schilling pro Woche. A 11 05.01/273, Ausgaben 1595/96, S. 68-69 Abra-
ham Rimensperger 1 Pfund 4 Schilling pro Woche. A 11 05.01/279, Ausgaben 1599/1600, S.
78-79 Abraham Rimensperger 1 Pfund 10 Schilling pro Woche.

145 Etwa Stadtarchiv Schaffhausen, A 11 05.01/272, S. 70-81 und 239, S. 62-74.
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beliefen sich die Lohnansitze auf 1 Gulden 12 Kreuzer Lohn pro Woche,
was einen Jahreslohn von 62 Gulden 24 Kreuzer (oder 93 Pfund 12 Schil-
ling) ergab.46 Der Lohn fiir den Munotwéchter war also zwischen 1600 und
1817 nicht einmal um 25 Prozent erhéht worden. Eine erstaunliche, heute
unvorstellbare Lohnstabilitét!

Nachdem der Lohn des Munothochwichters im 19. Jahrhundert suk-
zessive erhoht worden war, vollzog sich wohl im Jahre 1864 eine einschnei-
dende Verdnderung in der Besoldungspolitik der Stadtgemeinde Schaff-
hausen, der der Hochwichter nach 1833 unterstellt war. Der Lohn fiir den
Hochwichter auf dem Munot, der bisher 200 Franken betragen hatte,
wurde auf 300 Franken erhoht.47 Aber in derselben Sitzung wurde der
Lohn des Obertorturmwachters von bisher 200 Franken auf 500 Franken
erhoht. Wieso sollte dieser, bei unveridndert gebliebenen Aufgaben, plotz-
lich 200 Franken mehr verdienen? Nun, diese auf den ersten Blick seltsam
anmutende Lohnpolitik ist in den Umstand begriindet, dass die Stadtge-
meinde Schaffhausen auf dem Munot, ihrer meistbesuchten Sehenswiir-
digkeit, Eintrittsgeblihren zu erheben begann, die vollumfinglich in den
Siackel des Munothochwichters flossen. Dieser hatte diese Gelder an den
beiden Eingingen entweder personlich oder aber durch seine Angehori-
gen und Freunde einzukassieren. Merkwiirdigerweise hat man die Erhe-
bung von Eintrittsgeldern auf dem Munot riickwirts zu rekonstruieren;
kein diesbeziiglicher Ratsentscheid wird uns jedenfalls bekannt, und so
lasst sich auch nicht sagen, wie hoch die Eintrittspreise auf dem Munot in
diesen ersten Jahren waren. Erst 1871 wird uns die Hohe der Eintrittsge-
biihren durch einen Stadtratsbeschluss und eine entsprechende amtliche
Verlautbarung in der Lokalpresse bekanntgemacht'48: Eine oder zwei Per-
sonen bezahlten zusammen 50 Rappen Eintrittsgebiihr. Wenn drei und
mehr Personen den Munot zu besichtigen wiinschten, waren fiir jede Per-
son 20 Rappen zu bezahlen. Schulen hatten pro Kopf 5 Rappen zu bezah-
len, und fiir Vereine von Erwachsenen tiber 20 Personen durfte der Munot-
hochwichter 10 Rappen pro Person einkassieren. Fiir Fiihrungen durch
den unterirdischen Gang stand dem Wichter schliesslich eine Gebiihr von
50 Rappen zu, wie viele Personen auch immer dabei waren. Zu seinem
jahrlichen Fixum von der Stadt erhielt der Munotwichter also nach 1864
(und bis 1899) einen von Jahr zu Jahr schwankenden Betrag hinzu.

Im Jahre 1873 hiess der Grosse Stadtrat eine neuerliche Besoldungs-
erhohung fiir den Hochwichter gut.¥ Neu sollten ihm nun - neben den
Eintrittsgeldern - 500 Franken jdhrlich gegeben werden; die Lohnunter-

146 1705/06: Stadtarchiv Schaffhausen, A I1105.01/377,S.29: Lohn: 62 Gulden 24 Kreuzer pro
Jahr. 1828: A II 05.01/606, S. 23: Lohn: 62 Gulden 24 Kreuzer pro Jahr.

147 Rechnungder Stadtkasse in Schaffhausen 1863/64, S.82 und 1864/65,S.90. Stadtratsproto-
kolle!2 1864, S. 101.

148 Stadtratsprotokolle!2 1871, S. 309. Vgl. auch Tage-Blatt fiir den Kanton Schaffhausen, 16.
Juli 1871. Ebenso Stadtarchiv Schaffhausen, C II 05.04/43.

149 Stadtarchiv Schaffhausen, Protokolle des Grossen Stadtrates (PGS) 1868-1875, S. 446.
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schiede zum Wichter auf dem Obertor - dessen Lohn wurde von 500 auf
600 Franken erhoht - glichen sich weitestgehend aus. Im Jahre 1888 wur-
den die Eintrittsgebiihren (und damit direkt auch die Besoldungsverhilt-
nisse des Hochwichters) auf dem Munot dahingehend modifiziert, dass
der Wichter von Gruppen (Vereine, Schulen), wie viele Personen auch
dabei waren, hochstens drei Franken einziehen durfte.!5 Nach Meinung
des Stadtrates war der Hochwichter in Relation zu seiner Arbeitsleistung
jeweils zu grossziligig entlohnt worden.

Das Einkommen des Hochwiéchters auf dem Munot, das sich offenbar
bereits zum grosseren Teil aus den Eintrittsgeblihren der Munotbesucher
zusammensetzte, geriet um die Jahrhundertwende vermehrt in den Blick-
punkt der Offentlichkeit. Anlisslich der Budgetberatung des Grossen
Stadtrates vom Jahre 1900 beantragte eine Kommission die Streichung
jener 500 Franken, die dem Hochwichter jahrlich aus der Stadtkasse gege-
ben wurden.! Seine Einkiinfte aus den Eintrittsgeldern wiirden rund 2000
Franken ausmachen, und damit sei er, wenn noch freie Wohnung, Gratis-
holz und Gratisbeleuchtung hinzukdamen, ausreichend honoriert. Stadt-
priasident Dr. Carl Spahn meinte dazu, man miisse wohl Nachforschungen
anstellen, um die Hohe der Einnahmen des Hochwiéchters ermitteln zu
konnen. Wenn es sich zeige, dass sie 2000 Franken ausmachen wiirden,
konnte der Betrag von 500 Franken aus der Stadtkasse bedenkenlos gestri-
chen werden. In diesem Sinne beschloss der Grosse Stadtrat Streichung
der 500 Franken Besoldungsfixum fiir den Munotwichter.

Der Kleine Stadtrat kam am 12. Oktober des Jahres 1900 auf das Thema
«Streichung der 500 Franken Basisbesoldung fiir den Hochwichter»
zuriick.3? Das Polizeireferat hatte die Einnahmen des Munotwichters
unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass er in den letzten
Jahren pro Jahr 1400 bis 1600 Franken aus den Eintrittsgebiihren einge-
nommen hatte. Zusammen mit den Vergilinstigungen in Form von freier
Wohnung, Gratisholz und Gratislicht wiirde sich sein Jahreseinkommen,
ohne die 500 Franken aus der Stadtkasse, auf rund 2000 Franken belaufen.
Fiir seine Funktion sei der Hochwichter damit ausreichend entschadigt.
Der Antrag des Polizeireferates auf Streichung der 500 Franken wurde
vom Kleinen Stadtrat gutgeheissen. Dagegen lehnte der Rat es ab, ausden
Eintrittsgeldern auch noch den Beiwichter auf dem Munot zu besolden
und damit das Gehalt des Hochwichters zu schmilern. Um all seinen Ver-
pflichtungen geniigend nachzukommen, sei der Hochwichter ndamlich
wihrend der strengen Besuchszeit im Sommer gezwungen, eine Aushilfe
zur Erhebung der Eintrittsgebiihren oder zur Ubernahme der Wacht bei-
zuziehen, die er selbstverstiandlich aus seinem Einkommen zu entlohnen
habe. Damit konne jedoch nicht auch noch der Beiwichter besoldet wer-

150 Stadtratsprotokolle!2 1888, S. 456-457.
151 PGS149 1895-1900, S. 503.
152 Stadtratsprotokolle!2 1900, S. 513.
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den. So war der Hochwichter auf dem Munot wihrend einiger Jahre in
vollem Umfang auf eine positive Besucherfrequenz, das heisst auf einen
guten Sommer angewiesen, um finanziell iiber die Runden zu kommen.
Er miisse, wie es Munotwichter Jacob Rahm im Jahre 1902 spottisch for-
mulierte, «der Ameise oder Biene gleich im Sommer fiir Nahrung sor-
gen».153 Bereits im Friihjahr 1901 ergaben sich Differenzen um die Zuwei-
sung von Eintrittsgeldern. Witwe Gottliebe Schelling-Habliitzel hatte das
Wiichteramt nach dem Tode ihres Gatten 1899 wihrend 1!/2 Jahren interi-
mistisch ausgeiibt. In den besucherschwachen Monaten Januar bis Mirz
1901 hatte sie einerseits wohl das Wichteramt zur Zufriedenheit ihrer
Obrigkeit ausgeiibt, anderseits in dieser Zeit praktisch keine Eintrittsge-
biihren eingenommen. Jetzt aber, bei Beginn der besucherstiarkeren Jah-
reszeit, habe sie den Posten verlassen miissen. Der Stadtrat billigte Frau
Schelling einen rechtlich begriindeten Anspruch auf eine Vierteljahresbe-
soldung zu, zumal ihm die gedriickten finanziellien Verhiltnisse der Witwe
bekannt waren.!5 Im selben Jahr wurden im iibrigen die Eintrittspreise fiir
Gruppen auf dem Munot leicht reduziert, und Schweizer Militdrpersonen
in Uniform genossen gar freien Eintritt.155 Gar nicht einverstanden mit
diesen Besoldungsregelungen zeigte sich im dbrigen der Munotwichter
Jacob Rahm, der die aktuellen, fiir ihn hdufig fragwiirdigen Praktiken sei-
ner Entlohnung verschiedentlich in seinen Eingaben kritisierte.156

Dass diese Besoldungsregelung nicht ideal war, sah schon bald auch der
Kleine Stadtrat ein. Denn bereits im Jahre 1904 wurde eine Klage laut, dass
es als ein «Missgriff» zu bezeichnen sei, dass der Munothochwichter auf
Sporteln der Besucher angewiesen sei. In Zukunft sei wieder die Ausrich-
tung einer Jahresbesoldung ins Auge zu fassen.’S7 Der Kleine Stadtrat
wollte jedoch noch keine Entscheide treffen und vertagte das Geschift auf
einen unbestimmten Zeitpunkt («bis die Neuordnung der Verhiltnisse am
Munot vollzogen sein wird»). In die gleiche Kerbe hieb 1907 wiederum
Hochwichter Jacob Rahm, als er in Beriicksichtigung seines geringen
Diensteinkommens den Stadtrat um die Gewidhrung einer kleinen fixen
Besoldung bat.!38 Der Rat konnte dieser Bitte nicht entsprechen, da weder
das Budget noch das Besoldungsreglement eine solche Ausgabe vorsahen.
Immerhin versprach er, dass die Besoldungskommission das Gesuch prii-
fen werde. Eine neue Besoldungsverordnung beriet der Rat am 6. Januar
1908. Der Munotwichter - er wird im entsprechenden Protokolleintrag
bereits vorausahnend «Pedell des Munots» genannt - sollte jetzt 1800 Fran-

153 Stadtarchiv Schaffhausen, C I1 03.01/10 Polizeikorps 1901/22.

154 Stadtratsprotokolle!2 1901, S. 392.

155 Stadtratsprotokolle!2 1901, S. 198.

156 Vgl. diverse Briefe in: Stadtarchiv Schaffhausen, C 11 03.01/10, Polizeikorps 1901/22.
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ken als fixe Barbesoldung sowie freie Wohnung und Gratisholz erhalten.
Die Eintrittsgelder sollten im Prinzip wegfallen.!5?

Das neue «Munot-Reglement», das am 10. Mirz 1909 im Kleinen Stadt-
rat verabschiedet wurde!®0, bestitigte diese Regelung. Der Munot sollte zu
den «Hauptzeiten» unentgeltlich besucht werden diirfen (Mai-September
von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 19 Uhr, Oktober-April 9 bis 12 Uhr und
13.30 bis 17 Uhr). In den «Randzeiten» wire es dem Wichter dagegen
weiterhin erlaubt, gewissermassen als Entschidigung fiir die Stérungen
und die «Springerei» - er musste jeweils von seiner Turmwohnung zum
siidlichen oder nordlichen Portal hinuntergehen oder aber, wie es der
Munotwichter bereits im 18. Jahrhundert zu tun pflegte, einen Schliissel
an einem Seil hinunterlassen!®! - Taxen zu erheben. Diese beliefen sich
fir eine Person auf 50 Rappen, fiir zwei Personen auf 30 Rappen pro Per-
son; fiir 3 bis 5 Personen auf je 20 Rappen pro Person sowie fiir sechs und
mehr Personen auf héchstens einen Franken. Desgleichen waren auch die
Fiihrungen durch den unterirdischen Gang zu allen Tageszeiten zu bezah-
len.

Munotwichter Jacob Rahm hatte einige Miihe, sich mit diesen Off-
nungszeiten anzufreunden. Einmal machte er den Vorschlag, die Zeiten
unentgeltlichen Eintritts auf 10 bis 18 Uhr zu beschrinken!¢2, ein andermal
wollte er den Munot an den hohen Festtagen (Ostern, Pfingsten, Bettag,
Weihnachten) generell geschlossen halten, und an Sonntagen wiinschte er,
den Munot bereits um 18 Uhr statt um 19 Uhr zu schliessen.163 Aber beide
Male gab der Kleine Stadtrat den Wiinschen des Hochwichters nicht statt:
Der Munot konne im Friihling und im Sommer nicht geschlossen werden.
Man wolle nimlich mit diesen regelmissigen, besucherfreundlichen Off-
nungszeiten den Fremdenverkehr bewusst fordern, und dazu sei es erfor-
derlich, dass gerade an solchen Tagen die Sehenswiirdigkeiten der Stadt
den Fremden zuginglich gemacht wiirden. Die meiste Zeit des Jahres
wiirde der Munot iiberhaupt nicht oder selten besucht, und vermehrte
Sonntagsruhe fiir seine Person konnte er sich ja mit Hilfe von Stellvertre-
tungen verschaffen. Zudem gehe es absolut in Ordnung, dass der Munot-
wichter auch an solchen Tagen Aufsicht iiber das Bauwerk ausiibe.!64 Fiir
seine Arbeit erhalte der Munotwiichter dieselbe Besoldung wie ein Poli-
zist, der einen ungleich strengeren und anspruchsvolleren Dienst zu ver-

159 Stadtratsprotokolle!2 1908, S. 9.

160 Stadtratsprotokolle!2 1909, S. 114-118.
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richten habe. Ja, man diirfe ohne Ubertreibung sagen, «dass der Munot-
wichter im Verhiltnis zu seiner Arbeitsleistung der bestbesoldete stadti-
sche Angestellte» sei. Der Munot sei fiir die Besucher freigegeben, also
habe der Munotwichter fiir das Publikum da zu sein und nicht umge-
kehrt.165

Holz

Einen wesentlichen Teil der Besoldung bildete vom 16. bis zum 20. Jahr-
hundert das Holz. Aus den stddtischen Waldungen liess die Obrigkeit via
das Holzamt den Wichtern im 16., 17. und 18. Jahrhundert jeweils Holz auf
den Munot liefern. Ausserdem erhielten die Wichter bisweilen auch aus-
serordentliche Geschenke an Brennholz aus dem Allerheiligenamt!¢¢ oder
aus einem anderen Amt."*7 Die Menge des gelieferten Holzes zu Heiz- und
Kochzwecken ldsst sich anfangs nicht genau eruieren; spiter, ab der zwei-
ten Hélfte des 17. Jahrhunderts, wurden dem Wichter zumeist 2 Klafter
«Gnaden»- oder Brennholz zuerkannt.!68 Auch die Wichter des 19. Jahr-
hunderts erhielten weiterhin eine bestimmte Menge von Brennholz als
festen Teil ihrer Besoldung. Etwas besser greifbar werden die Holzliefe-
rungen der Stadt an die beiden Hochwichter ab der zweiten Hilfte des
19. Jahrhunderts. So meldet das Stadtratsprotokoll von 1854, dass sich in
letzter Zeit Missbriauche betreffend die fiir die Hochwachten «abgereich-
ten Holzkompetenzen» durch die Hochwichter gehauft hiatten.¢? Worin
diese Missstinde bestanden, wird nirgends explizit ausgefiihrt, doch ist
anzunehmen, dass die Hochwiéchter Holzbestinde an Private weiterver-
kauften. Deshalb entschied der Stadtrat, dass ihnen die Holzkompetenz in
kleineren Quantititen in einem entsprechenden Quantum [5 Klafter]
Weichholz gegeben werden solle.'® Gegen diese Regelung liefen aber
schon ein Jahr spiter die beiden Hochwichter Schenk (Munot) und Mur-
bach (Obertorturm) Sturm.!7! Sie wollten das Holz in der friitheren Art
geliefert bekommen. Aber der Stadtrat beharrte auf seinem Entscheid.
Derneue Modus der Holzabgabe diene dazu, dass das Holz effektiv fiir die
Hochwachten verwendet werde. Zwei Jahre nach Einfiihrung der neuen
Regelung erachtete das Baureferat allerdings die 5 Klafter Weichholz als
fiir die Hochwichter nicht ausreichend. Darum erhohte der Kleine Stadt-
rataufeinen entsprechenden Antrag hin die abgegebene Menge auf 7 Klaf-
ter.”2 Interessant ist im tibrigen auch die stadtritliche Verfiigung von 1880,

165 Stadtritliche Antwort an Rahm: Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.01/11, Stadtratsbe-
schluss vom 18. Juni 1916; auch Stadtratsprotokolle!2 1916, S. 370-372.

166 RP10 54, S. 289 und 114, S. 116.

167 Spitalamt: RP10 21, S. 14.

168 Etwa RP10 113, S. 93, 114, S. 116 und 143, S. 277.

169 Stadtratsprotokolle!2 1854, S. 123.

170 Bisher hatten sie je 3 Klafter Buchenholz erhalten. Stadtratsprotokolle!2 1854, S. 242.

171 Stadtratsprotokolle!2 1855, S. 8.

172 Stadtratsprotokolle!2 1856, S. 102.
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die besagt, dass der Munotwichter das Holz in unverarbeitetem Zustand
erhalten, der Hochwéchter auf dem Obertorturm es dagegen in verarbeite-
tem Zustand erhalten solle.!” Grund dafiir war der Umstand, dass der
Obertorturmwichter keine Moglichkeit zur Lagerung grosserer Mengen
unverarbeiteten Holzes hatte. Auch in der Besoldungsverordnung von
19087 sowie in der Pedellenordnung vom Jahre 192275 wird die «freie
Feuerung», die Gratislieferung von Holz durch die Stadtgemeinde auf den
Munot, stets wieder hervorgehoben.

Getreide

Vom 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war auch die Abgabe von
Getreide durch die Stadt fixer Bestandteil der hochwichterlichen Besol-
dung. Die Besoldungsverordnung von 1872 erwihnt diese Abgabe von
Getreide an den Hochwichter nicht mehr!76, nachdem noch im Jahre 1853
jeder der damals noch drei Hochwichter knapp 2 Malter Kernen und 3
Malter Miihlefrucht erhalten hatte.!”’

Im 17. und 18. Jahrhundert mussten die Hochwichter jeweils auf Neu-
jahr um die Gewihrung von Getreide nachsuchen. Die Obrigkeit hatte
dabei die Freiheit, den Hochwichtern das Getreide, das in der Regel aus
dem stiddtischen Kornamt bezogen wurde, wegen schlechter Amtsfiih-
rung zu verweigern.!” Ob die Besoldung, die der Kleine Rat der Stadt
Schaffhausen 1594 dem neugewihlten Hochwichter Abraham Rimensper-
ger zugestand!?, als allgemein giiltige Regelung, zumindest fiir einen Teil
des 16. und des 17. Jahrhunderts, betrachtet werden kann, ldsst sich nicht
beurteilen: Rimensperger erhielt, neben 12 Batzen Bargeld pro Woche, 6
Mutt «Miihlikorn» aus dem Kornamt sowie 1 Mutt «Miihlikorn» aus dem
Allerheiligenamt. Wie bereits erwahnt, wurde das Getreide, das die Hoch-
wichter auf dem Munot- und dem Obertorturm zum Jahreswechsel
erhielten, als «Nachschlagkorn» bezeichnet und war ein Entgelt dafiir,
dass sie stiindlich den Glockenschlag der Sankt-Johann-Kirche zu wieder-
holen hatten. Firs 16. bis 18. Jahrhundert ldsst sich, von diesem «Nach-
schlagkorn» abgesehen, jedoch keine allgemeingiiltige Praxis fiir die
Abgabe von Getreide durch den Stadtstaat an die Hochwichter feststel-
len: Man hat sich punktuell auf Einzelinformationen zu beschrinken.

173 Stadtratsprotokolle!2 1880, S. 34.

174 Stadtratsprotokolle!2 1908, S. 9.

175 Stadtratsprotokolle!2 1922, S. 1151-1154.
176 Stadtarchiv Schaffhausen, C 11 05.04/43.
177 Stadtratsprotokolle!2 1853, S. 78.

178 RP10 143, S. 49 und 101, fol. 120v.

179 RPI10 54, S. 19-20.
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Geld fiir Lampenol

Von grosser Bedeutung fiir die insgesamt schlecht besoldeten Hoch-
wichter des 19. Jahrhunderts war das sogenannte «Olgeld». Wer sollte fiir
das Lampendl, das dem Hochwichter wihrend der langen Nichte das
Wachbleiben erleichtern sollte, die Kosten tibernehmen? War es der
Wichter selbst oder aber sein Arbeitgeber? Und wie hoch sollte diese Ent-
schidigung allenfalls sein? Zwar bekamen die Wichter in den 1830er Jah-
ren von der Stadtgemeinde einen gewissen Zuschlag, aber dieser deckte
bei weitem die anfallenden Kosten nicht. So brachten die Hoch- und Bei-
wichter im Jahre 1841 dem Kleinen Stadtrat in einer gemeinsamen Ein-
gabe das Begehren vor, dass ihr Olgeld erhoht wiirde.'80 Mit 40 Kreuzern
pro Jahr konnten sie auf keinen Fall ihre Unkosten bestreiten. Der Betrag
wiirde ungefihr einen Viertel der Kosten decken. In dhnlicher Weise war
die Hohe der Olgeld-Entschiddigung auch in spiteren Jahren ein stindiges
Diskussionsthema zwischen dem Stadtrat einerseits und den Hoch- und
Beiwichtern anderseits. Die Meinungen gingen dariiber teilweise weit
auseinander.’®! Nicht bestritten wurde in all den Jahren die Berechtigung
der Olgeld-Entschidigung, denn wie kdonne man, so eine Eingabe von
185182, von den Hochwichtern verlangen, von Mitternacht bis zum Tages-
anbruch in einem finsteren Zimmer wachzubleiben? Ol fiir die Lampen sei
gewissermassen eine notwendige Voraussetzung fiir die ordnungsgemaisse
Austlibung ihrer Tatigkeit.

Tuch fiir einen Rock

«Dem Wichter uff dem Unot sol miner herren farb zu ainem Rockh
geben werden und sol sinem Knaben ouch ainer geben werden.»!83 Dieser
Eintrag im Ratsprotokoll aus dem Jahre 1535 belegt erstmals die Abgabe
eines Rockes in den stddtischen Farben an den Hochwichter auf dem
Munot. Ahnlich erhalten spiter auch die Munotwichter Matthias Herten-
stein 1563184, Heinrich Wieser 1579185, Abraham Rimensperger 1594186 und
Conrad Haar 1608187 Tuch fiir einen Rock in den Standesfarben von Schaff-
hausen. Gegen aussen sollten sie die Stadt in ihren Ménteln reprisentie-
ren; sie sollten dem Einheimischen und dem Fremden zu verstehen
geben, dass sie es mit einem stadtischen Amtstriger zu tun hatten. Aus

180 Stadtratsprotokolle!? 1841, S. 32.

181 Stadtratsprotokollel21851, S. 415; 1854, S. 2681863, S. 189; 1909, S. 583; 1910, S. 316. Stadtar-
chiv Schaffhausen, C II 03.01/11, Polizeikorps 1849/90.

182 Stadtarchiv Schaffhausen, C I1 03.01/11, Polizeikorps 1849/90.

183 RP10 10, S. 282.

184 RP10 23, fol. 108v.

185 RP10 39, S. 149.

186 RPI0 54, S. 69.

187 RP10 68, S. 209.
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dem Eintrag von 1579 zur Abgabe von Tuch an Heinrich Wieser konnte
dabei die Einsicht gewonnen werden, dass die Dienstkleidung alle drei
Jahre erneuert wurde.!38 Ob diese Abgabe von Tuch in den Ehrenfarben
der Stadt andie Hochwichterauch im 17. und im 18. Jahrhundert gebrdauch-
lich'war, lasst sich mangels Belegen nicht aussagen, ist aber ziemlich wahr-
scheinlich. In einem Eintrag im Stadtratsprotokoll von 183918, in dem der
Rat ein Schreiben des Polizeireferates betreffend die kiinftigen Dienst-
verhiltnisse der Nacht- und Hochwichter diskutierte, wurde angeregt,
unter anderem auch die Dienstzeit der Hochwichter auf sechs Jahre zu
beschrinken. Denn verschiedentlich wiirden Amtsinhaber ihre Amter bis
ins hohe Alter versehen, wobei sie dann den Dienst krankheits- und
gebrestenhalber jeweils durch Stellvertreter wiirden verrichten lassen.
Dabei kdnnten aber weder der Amtsinhaber selbst noch der Stellvertreter
von den Einkiinften existieren. Fiir beide sei die Entlohnung - der Amts-
inhaber trat seinem Stellvertreter einen Teil seines Gehaltesab - zu gering,
so dass hdufigder Stadtrat mit Gesuchen um Zuschiisse «belistigt» werde.
Inskiinftig sollten die Wichter nur auf sechs Jahre gewihlt werden, nach
Ablauf dieser Frist sei jedoch eine Wiederwahl moglich. Diese Dauer von
sechs Jahren passe dabei auch darum gut, weil die Kleidung der stidti-
schen Angestellten alle drei Jahre erneuert werde und damit eine Amts-
dauer just nach zweimaligem Ablauf dieser Zeit zu Ende gehe. Esdarf also
angenommen werden, dass auch 1839 der Munotwichter alle drei Jahre
eine Dienstkleidung (vielleicht immer noch in den stddtischen Farben?)
erhielt, diese Tradition also ununterbrochen seit dem 16. Jahrhundert
Bestand hatte.

Trinkgelder

Zur obrigkeitlichen Besoldung traten wohl vom 17. bis zum 20. Jahr-
hundert Trinkgelder fiir Fiihrungen durch das Bauwerk, fiir das Erteilen
von Auskiinften. So iiberreichte der Ziircher Johann Kaspar Hagenbuch
auf seiner Schweizer Reise 1727 dem Hochwichter auf dem Munot 5 Bat-
zen. 90

Dienstwohnung im Munotturm

Die freie Dienstwohnung fiir den Hochwichter und seine Familie bil-
dete ebenfalls einen wesentlichen Bestandteil der Besoldung. Ob bereits

188 RP1039,.S.149: «Die Seckelmaister sollen Hainrich Wyser uff dem unnott thich zd ainem
Rock (wan die 3 jar hiniiber) geben.»

189 Stadtratsprotokolle!2 1839, S. 420-421.

190 Zentralbibliothek Ziirich, C 221, 1, S. 363.

78



der alte Munotturm vom Wichter und seiner Familie bewohnt wurde,
wird nirgends explizit ausgesagt, ist aber doch wahrscheinlich.™!

Deralte Munotturm wurde im Jahre 157192 abgerissen und durch einen
neuen Turm ersetzt.!3 Fiir die Dauer des Neubaus wohnte der Hochwich-
ter nicht auf dem Munot. Dem Hochwichter Matthias Hertenstein wurde
fiir diese Zeit nimlich der Kirchturm zu St. Johann als Wachposten ange-
wiesen. Daneben rdaumte ihm der Rat im August 1571 eine Wohnung auf
dem Schwarztorturm ein; die Nachtwache sollte er jedoch auf dem
wesentlich hoheren St.-Johann-Turm verrichten.4 1577 war der neue
Turm fertiggestellt.®S Der Baumeister und die ihn beratende Kommaission
wurden in diesem Jahre aufgefordert, die «Stuben» auf dem Munot zu
besichtigen und dann zu entscheiden, ob diese «zu underschlagen» und
zemachen» sei, damit der Hochwiéchter vor der Kilte der Wintermonate
besser geschiitzt sei. Uber den Befund der Kommission liegen keine Infor-
mationen vor. Aber es ldsst sich mit grosster Wahrscheinlichkeit aussagen,
dass die Stube «underschlagen» wurde, dass sie also durch Zwischen-
winde in einzelne Zimmer unterteilt wurde. Ab diesem Zeitpunkt blieb
der Munotturm bis zum heutigen Tag stets von einem Hochwichter oder
von einem Pedell bewohnt.

Die Wohnung auf dem Munotturm, die zugleich seine Arbeits- und
Wohnstitte war, bietet einen weiten Ausblick auf die Stadt Schaffhausen
und deren nihere Umgebung. Ein weiter Blick 6ffnet sich nach Westen
und Siiden, vor allem aber gegen Osten, rheinaufwirts. Die Aussicht vom
Wichterturm wird denn auch von einem anonymen Reisenden im Jahre
1781 hervorgehoben¢: «. . .der hohe Thurm des Wichters, wo man eine so
weite Aullicht hat, alses in einem bergthale mdéglich ist.» Die Wohnung ist
verhéltnismissig klein, umfasst insgesamt nur rund 80 Quadratmeter und
ist und war wohl kaum fiir eine kinderreiche Familie geeignet. Das Wohn-
zimmer war im Jahre 1969 25,5 m?2 gross, das Elternschlafzimmer 13,8 m2,
ein weiteres kleines Zimmer 6,3 m2, die Kiiche 12,05 m2. Den restlichen
Raum nehmen zwei kleinere Korridore und ein Vorplatz mit dem Aufgang
ein.¥7 Dazu wurde teilweise die darunterliegende Mehlkammer als Woh-

191 Der Wiichter auf dem Munot erhielt fiir sich und seinen Knaben einen Rock (RP1010, S.
282). Auf dem Munot wurden wohl Speisen gekocht: In einer Eingabe von 1552 baten die
Wiichter, «so uff dem Zwingwolff wachenn», dass ihnen eine Herdplatte angefertigt
werde (RP10 16, S. 66-67).

192 RP10 30, S. 141.

193 RP10 31, S. 42.

194 Harders S. 35.

195 RP10 37, S. 141.

196 Zentralbibliothek Ziirich, V 468.

197 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 08.23, Turmwohnung Munot.
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nung genutzt.!”8 Erreichbar ist die Wohnung {iber eine steile, schmale
Wendeltreppe.!¥?

Dass der Munot trotzder engen Platzverhiltnisse effektiv von der gan-
zen Familie des Hochwichters bewohnt wurde, geht aus mehreren Doku-
menten hervor. Es war also nicht so, dass der Hochwichter auf dem
Munotturm seine Arbeit verrichtete, in seiner dienstfreien Zeit aber in
sein Haus in der Stadt zurlickkehrte, auch wenn einzelne Wichter, wie
Conrad Haar, ein solches besassen.200 So wurde es Conrad Haar, dem
gleichnamigen Sohn des Munotwichters, 1621 verboten, fiirderhin bei sei-
nen Eltern auf dem Munot zu wohnen, denn er hatte mit einigen Kollegen
dem Wirt «Zur Krone» Stockfische und Krebse entwendet und damit ein
Gelage veranstaltet. Unter Androhung des Verlustes seines Dienstes hatte
der Vater zu versprechen, seinen Sohn nicht mehr auf dem Munot zu
beherbergen.20! In stidtischen Dienstwohnungen sollten nur ehrenwerte
Personen wohnen.

Auffallend sind die vielen Klagen iiber den baulichen Zustand der
Munotturmwohnung aus der Zeit der Wende zum 20. Jahrhundert. Die
Munotwohnung entsprach damals offenbar nicht mehr den neuesten
Anforderungen, war nicht eben komfortabel eingerichtet. Verschiedent-
lich ist von veralteten Installationen die Rede, beantragten die Munot-
wichter beim zustidndigen Stadtrat Verbesserungen.

Im Jahre 1896 machte der Munotwiachter Conrad Schelling den Rat dar-
auf aufmerksam, dass auf dem Munot immer noch ein uralter, mit zwei
Lochern versehener eingemauerter Kochherd bestehe. Auf diesem Koch-
herd konne man nur ein Essen zubereiten, wenn man zwei Stunden lang
darunter ein «hollisches Feuer» unterhalte. Und das bedinge jeweils eine
grosse Menge an Brennholz. Am Herd gebe es weder ein Wasserschiff
noch einen Bratofen. Nichts konne warm gehalten werden; stets wieder
wiirde ein Teil der Speisen kalt, bevor die andere gekocht sei. Er bitte um
Installation einer besseren Kocheinrichtung in der Wiachterwohnung. Die
Kosten wiirden schon bald durch einen niedrigeren Bedarf an Brennholz
amortisiert sein.202 Der Stadtrat stimmte dem Gesuch Schellings zu;
jedoch sollten, sobald der Kochherd eingerichtet sei, die Holzlieferungen

198 Schaffhauser Nachrichten, 15. Juli 1970.

199 Diese Wendeltreppe ist so eng, dass die Mdobel und weiterer Hausrat des Hochwichters
nicht hinauftransportiert werden kénnen. Durch eine Luke mitten in der Wohnung, die
sich gleichermassen auch in der darunterliegenden Waffenkammer 6ffnen ldsst, konnen
die Mdbel miteiner Seilwinde von der Kasematte in die Wohnung hinaufgehievt werden.
Gemiiss Aussagen ihrer Urenkelin soll Munothochwichterin Elisabetha Sigerist-Joos
wihrend ihrer Titigkeit als Munothochwichterin dermassen an Leibesfiille gewonnen
haben, dass sie ihre Wohnung nicht mehr durch die enge Wendeltreppe verlassen konnte,
sondern ebenfalls dazu die Hilfe einer Seilwinde in Anspruch zu nehmen gezwungen war.
Ich verdanke diese freundliche Mitteilung Frau Knobel-Sigerist und Frau Tanner-Nohl.

200 RP10 97 S.176: Conrad Haar besitzt 1637 ein baufilliges Haus an der Webergasse.

201 RP1w0 81, S. 117.

202 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 08.23, Turmwohnung Munot.
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an den Munotwichter reduziert werden.?0% In seiner Eingabe vom 6. Okto-
ber 1904204 machte Munotwichter Jacob Rahm auf einen weiteren Ubel-
stand aufmerksam. Seine Wohnung besitze noch kein fliessendes Wasser.
Er miisse jeweils das Wasser von der Zinne in seine Wohnung hinauftra-
gen. Doch die Temperatur dieses Wassers betrage, wenn es im Sommer auf
der Zinne ankdme, zwischen 35° und 45° Celsius. Dies sei zu hoch zum
Baden, geschweige denn zum Trinken. Die Zuleitung durch den westli-
chen Munotgraben und die Aussenseite der Umfassungsmauer sei zu
stark der Sonnenhitze ausgesetzt. Eskdmen jaim Sommer viele Touristen,
Vereine und Schulen und wollten etwas trinken. Der Hochwichter wiirde
sie auf den Brunnen verweisen. «Doch, oh weh: Da kommt brithwarmes
Wasser. Wie soll man sich da erfrischen und erquicken? Ausspucken, ein
Fluch oder zumindest eine abfillige Kritik ist das Resultat!» Die Situation
sei so, dass man zumindest 50 bis 100 Liter Wasser vorlaufen lassen miisse,
bis man ein Glas frisches Wasser bekomme. Rahm regte die Errichtung
einer neuen Zuleitung vom Emmersberg her durch die Kasematte an.
Zugleich konne die Wasserleitung auch weiter in die Wichterwohnung
gefiithrt werden. Der Stadtrat beauftragte das Baureferat, zur Angelegen-
heit Stellung zu nehmen.205 Der Baureferent beantragte die Riickstellung
des Projekts. Die errechneten Gesamtkosten fiir eine solche Leitung (2273
Franken) seien zu hoch, und zugleich konne keine Garantie iibernommen
werden, dass die Leitung im Winter nicht einfriere. Jahrhundertelang
hatte der Munotwichter vor 1841 sein Wasser in der Kasematte schopfen
miissen, indem er einen Kiibel an einem Seil zum Wasser in den Ziehbrun-
nen hinunterliess. Dieser Brunnen befand sich in den Jahren 1830/40, als
der Munotverein seine Restaurationstitigkeit begann, in einem jaimmer-
lich desolaten Zustand. Er war mit Steinen angefiillt, die mutwillige Besu-
cher hinabgeworfen hatten. Dieser Brunnen wurde 1841 gesdubert, und es
wurde eine Einrichtung geschaffen, damit der Wichter sein Wasser nicht
mehr in der Kasematte, sondern immerhin auf der Munotzinne schépfen
konnte. Zwei solide Wasserkiibel wurden angeschafft, die an einem Seil
tber ein eisernes Rad gefiihrt wurden, so dass mit dem heraufgezogenen
vollen Kiibel stets der leere Kiibel in die Tiefe ging. Man brachte auch ein
Gehduse liber dem Brunnen an, auf das eine Warnungstafel zu stehen
kam, die den Besuchern das Hinunterwerfen von Steinen und anderen
Gegenstinden verbot. Die Wasserversorgung auf dem Munot geniigte in
der zweiten Hélfte des 19. Jahrhunderts aber immer weniger den Bediirf-
nissen. So errichtete die Stadtgemeinde Schaffhausen bis Mai 1886 auf Ver-
anlassung und starken Druck des Munotvereins hin eine Hochdruckwas-

203 Stadtratsprotokolle!2 1896, S. 94.
204 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 08.23, Munot: Gas und Wasser.
205 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 08.23, Munot: Gas und Wasser.
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serleitung auf den Munot. So sprudelt seit 1886 fliessendes Wasser auf der
Munotzinne.206

Die Exponiertheit des Munotturmes bringt es mit sich, dass er bei
Gewittern stark dem Blitzschlag ausgesetzt ist. So lassen sich von 1618 bis
1969 verschiedentlich Blitzeinschldge in den Munotturm und die Wichter-
wohnung nachweisen, die aber gliicklicherweise nie Todesopfer forder-
ten. Laurenz von Waldkirch??7 berichtet in seiner Chronik anschaulich
tiber zwei solcher Einschlidge. Am 14. September 1618 schlug der Blitz zu
mitterndchtlicher Stunde gleich zweimal in den Munotturm:

Um Mitternacht entstiihnd allhir ein schrékliches Ungewitter mit Hagel
und Blitzen. Der Strahl schllig 2 mal hinter einander in den Munoth und
zwaren bey der Cammer des Hochwiichters hinunder, so dal3 derselbe mit
Weib und Kinderen in einer starken Ohnmacht so lang gelegen bil3 man
ihm z4 hilff ggkommen. Die Fenster, das Geschirr in der Kiichen und
anderer Haullrath wurden {ibel verderbt und zerschlagen, doch dem
Gebiud geschahe weiters kein Schaden. Er zerschmeltzte den drat an der
Gloggen, zerbrach dem Wiichter die drometen [Trompete] und flhre zu-
letst dem Thurn nach hinunder in den Galgbrunnen, zerschlug auch das
Seil daran.

Der Rat billigte dem vom Blitzschlag betroffenen Conrad Haar zehn
Gulden fiir den Schaden zu, der ihm und seinen Angehdorigen «jiingsthin
daselbst Gottes Gewalt durch die Straal zuogefiigt» worden war.208 Weiter
geht das Ratsprotokoll - im Gegensatz zu der in dieser Angelegenheit
wesentlich geschwitzigeren Chronik - nicht auf dieses Naturereignis ein.

Im Jahre 1710 wurde der Munotturm nachts zwischen zehn und elf Uhr
erneut vom Blitz «auf eine gar wundersame» Weise getroffen.2% Er hob
Ziegel vom Turm ab und warf'sie in den Graben, fuhr daraufins Schlafzim-
mer des Wichters, der davon «gantz betaubet worden», weiter die Treppe
hinab ins Gewdlbe und endlich in den Ziehbrunnen. Keinem Menschen
wurde ein bleibender Schaden zugefiigt. Nur der Turm musste wieder
gedeckt werden. Die Meldung von diesem aussergewohnlichen Blitzein-
schlag verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt, und ménniglich be-
eilte sich, das Resultat davon personlich in Augenschein zu nehmen.
Unten an der Hofstatt, beim Aufgang zum Munot, wurde darauf eine
Menge Ziegel bereitgestellt, und es wurde jedermann gebeten, einen oder
zwei Ziegel mit auf den Munot hinaufzutragen, damit dort der Schaden
behoben werden kdonne. Der Chronist vermerkt, dass sogar Dekan Johan-
nes Ott (1657-1724) einige Ziegel hinauftrug. Die Chronik von Eduard Im

206 Zur Wasserversorgung vgl. Wettstein30 S, 37-39.

207 Stadtarchiv Schaffhausen, D IV 04.08, Band 1, Buch 2, S. 98 (14. September 1618).
208 RP10 78, S. 232.

209 Stadtbibliothek Schaffhausen, Msc Scaph 29a/3, S. 23.
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Thurn und Hans Wilhelm Harder ergidnzt aus ungenannter Quelle dazu
noch?: Es hitten sich sieben Personen auf der Hochwarte befunden, und
alle seien mit dem Schrecken davongekommen. Sie hitten das Gliick
gehabt, dass mit dem Blitzeinschlag simtliche Tiiren aufgesprungen seien
und dadurch «die Stikluft Bahn» erhalten habe. Mit Ausnahme des Brust-
tuches des Hochwichters habe der Blitzstrahl nichts angeziindet.

In Kenntnis der ausserordentlich starken Gefihrdung des Munottur-
mes bei Gewittern regte Munotwichter Jacob Rahm im Jahre 1902 die
Erstellung eines Blitzableiters an. Es sei in der Chronik nachzulesen, dass
der Munotturm schon mehrfach von Blitzeinschlidgen heimgesucht wor-
densei. Wenn nun bisher schwerwiegende Schiden an Leib und Leben aus-
geblieben seien, so habe dies fiir die Zukunft nichts zu bedeuten. Es gelte,
das Sprichwort «Vorsicht ist die Mutter der Weisheit» zu beherzigen. Die
meisten Tlirme der Stadt seien mit Blitzableitern ausgeriistet, aber eigen-
artigerweise wiren es gerade die bewohnten Tiirme nicht. Und der Munot
sei der hochste und der am meisten exponierte Turm der Stadt. Er bitte
daher den Stadtrat - Besorgnis um seine Familie wiirde ihn dazu veranlas-
sen -, auf dem Munotturm einen Blitzableiter einzurichten. Viele fremde
Besucher hidtten diesen Mangel geriigt und hitten nicht begreifen konnen,
dass diese schiitzende Einrichtung immer noch fehle.2!! Der Stadtrat beur-
teilte die aufgefiihrten Griinde als ausreichend und liess, im Zusammen-
hang mit der stilgerechten Erneuerung des Mauerwerks am Turm, einen
Blitzableiter anbringen.212

Trotz Blitzableiter mit Platinspitze waren in den Jahren 1967 und 1969
zwei weitere Blitzeinschldge in den Munotturm zu registrieren.23 1967
wurde die sich mit ihren Angehdorigen in der Wohnstube aufhaltende Gat-
tin des Munotpedells Peter Scheidegger vom Blitz zu Boden geschlagen
und musste sich in drztliche Pflege begeben. Knapp zwei Jahre spiter
schmolz, als Folge eines Blitzeinschlages, die gesamte elektrische Installa-
tion der neuen Uhr im Munotturm zu einem Klumpen zusammen, so dass
der Stundenschlag vom Munot her - er wurde im 20. Jahrhundert automa-
tisiert - einige Zeit lang nicht mehr zu héren war. Wegen seiner exponier-
ten Lage (hochstes Gebdude in weitem Umkreis) und trotz guter Schutz-
vorrichtungen ist auch heute noch die Gefahr, auf dem Munotturm von
einem Blitzschlag getroffen zu werden, weit hoher als in einem Haus in der
Schaffhauser Altstadt.

Nichtnurdie Urkraft des Blitzes verursachte am Munotturm Schiden:
In einem Falle hatte auch ein Erdbeben dhnliche Auswirkungen. Beim
Erdbeben vom 16. November 1911 stiirzten nidmlich die Kamine der Woh-
nung im Munotturm teilweise ein.2!4

210 Im Thurn/Harders V S. 96-97.

211 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 08.23, Munotturm, Eingabe vom 24. 4. 1902.
212 Wettstein30 S. 49.

213 Schaffhauser Nachrichten 21. Juli 1967; 11. Juni 1969.

214 Stadtratsprotokolle!2 1911, S. 667.
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Die Aufhebung des Hochwichteramtes

Als eigentliches Relikt aus dem Mittelalter und der friithen Neuzeit
konnte sich das Hochwichteramt erstaunlich lange, bis ins 20. Jahrhun-
dert, als stadtische Institution halten. Erst im Jahre 1922 fiel der Entscheid,
den Hochwichterdienst auf dem Obertorturm aufzuheben und denjeni-
gen auf dem Munotturm in einen (vorerst noch) nebenamtlichen Pedel-
lendienst umzuwandeln. Zu verdanken hat das Amt seine lange Existenz
bis ins technisierte 20. Jahrhundert hinein den Funktionen des Wichters
bei Feuersbriinsten. Das Wichteramt schien diesbeziiglich lange unent-
behrlich zu sein. Der Wichter war es, der, vor allem in der Nacht, als erster
Brinde wahrnahm; der Wichter konnte die Bevolkerung mit seinen ihm
zur Hand gegebenen Mitteln am schnellsten, eindeutigsten und zuverlas-
sigsten informieren, alarmieren und damit die entsprechenden Gegen-
massnahmen in die Wege leiten. Erst die grossere Verbreitung von
Telefonapparaten in der Stadt machte das Amt und seine Inhaber, die
schon vorher im 19. Jahrhundert eine Aufgabe nach der anderen einge-
biisst hatten, gewissermassen iliberfliissig.

Erstmals tauchte der Gedanke, simtliche Hochwachten in der Stadt
Schaffhausen aufzuheben, im Jahre 1898 im Grossen Stadtrat auf.?’5 Im
Rahmen von Budgetberatungen warf eine Kommission die Frage auf, ob
nicht das «Institut» der Hoch- und Beiwichter aufgehoben oder zumin-
dest reduziert werden konnte. Nachdem nun das ganze Stadtgebiet mit
zahlreichen Telefonapparaten ausgeriistet sei, diirfte diese Aufhebung
wohl keine nachteiligen Folgen zeitigen. Stadtprasident Dr. Carl Spahn
setzte sich jedoch fiir die Beibehaltung der Hochwachten ein: Von einer
Aufhebung der Hochwichterstellen kdnne jetzt nicht gesprochen werden.
Die Hochwichter miissten, und darin seien sie unersetzlich, bei Brandaus-
briichen Alarm schlagen. Allerdings wurde der Kleine Stadtrat vom Parla-
ment beauftragt, zu priifen, ob nicht wenigstens das Beiwidchteramt aufge-
hoben werden solle. Der Kleine Stadtrat leitete das Traktandum an das fiir
den Hochwachtdienst zustidndige Polizeireferat weiter.216

Im Rahmen von Diskussionen um die Besoldung des Munotwichters
kam die Frage der Aufhebung der Hochwachten ein Jahr spéter, am
8. Dezember 1899, erneut zur Sprache.?'” Mehrere Mitglieder des Grossen
Stadtrates sprachen sich wenigstens fiir die Streichung einer Hochwacht,
derjenigen auf dem Obertorturm, aus. Bei den ausgedehnten sonstigen
Alarmeinrichtungen seieine zweite Hochwacht, die kein wesentlich ande-
res Blickfeld biete als der Munot, unniitzer Luxus. Dagegen stellte sich
allerdings eine starke Opposition zur Wehr. Der Hochwichter auf dem
Obertorturm habe neben dem Sturmliuten bei Brandausbriichen im

215 PGS149 1895-1900, S. 309-310.
216 Stadtratsprotokolle!2 1898, S. 732.
217 PGS149 1895-1900, S. 503.
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Stadtinnern auch die Stunden zu schlagen. Uberdies sei das Blickfeld, das
man vom Obertorturm aus im Auge habe, anders als dasjenige vom
Munotturm. Und man solle doch nicht alle alten, «der Stadt Schaffhausen
eigentiimlichen Einrichtungen» beseitigen, nur um jihrlich einige hun-
dert Franken zu sparen. Der Kleine Stadtrat ging am 21. Mérz 1900 noch-
mals auf die Frage ein und beauftragte das Polizeireferat, bis zum nidchsten
Budgetbeschluss zu priifen, ob nicht eine oder beide Hochwiéchterstellen
aufgehoben werden konnten.28 Das Polizeireferat versandte in der Folge
ein Rundschreiben an die Stiddte Aarau, Basel, Biel, Freiburg, Konstanz,
Lausanne, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Ziirich und Zug und liess
anfragen, wie man es dort mit der Einrichtung der Hochwachten zur Zeit
halte.2”” Die Antwortschreiben lauteten ganz unterschiedlich: An gewis-
sen Orten bestanden schon seit lingerer Zeit keine Hochwachten mehr,
andere Stiddte hielten immer noch an diesem Dienst fest, wihrend bei-
spielsweise die Stadt Ziirich mitteilte, sie hidtte die Hochwachten abge-
schafft gehabt, hitte sie jedoch nach einem Brand in der Telefonzentrale
wieder reaktiviert.220 In Kenntnis dieser Briefe votierte man im Kleinen
Stadtrat von Schaffhausen, auf Antrag des Polizeireferates, fiir eine Beibe-
haltung beider Hochwachten.??! Hier in Schaffhausen seien beide Tiirme
Glockentiirme. Wenn man daherauch in Zukunft von dorther den stiindli-
chen Glockenschlag erwarte, miissten entweder die Hochwéchter belas-
sen oder aber teure elektrische Uhren angebracht werden. Sodann seien
«bei Mittel- und Grossfeuern im Innern der Stadt» Alarmsignale vom
Munot und vom Obertorturm vorgesehen. Endlich konnten die Wohnun-
gen in beiden Tilirmen unmoglich aufgegeben werden, wenn man nicht
deren Zerfall férdern wolle. Die Bedeutung der Hochwachten wurde vom
Stadtrat am 25. Mai 1901 nochmals hervorgehoben, ja man diskutierte an
jenem Tage gar ernsthaft die Wiederinstandstellung der im Jahre 1857 auf-
gehobenen dritten Hochwacht auf dem Schwabentorturm.222 Angesichts
der starken riumlichen Ausdehnung des Stadtgebietes in die Aussenquar-
tiere (vor allem Emmersberg, Hochstrasse, Breite) sei die Bedeutung der
Hochwachten gestiegen. Die schnellste Alarmierung der Feuerwehr im
Brandfall sei stets noch das Lauten mit der Sturmglocke. Man begriisste
im Prinzip gar die Wiederbesetzung der Hochwacht auf dem Schwaben-
torturm, aber man wollte dem angeforderten Gutachten des Polizeirefera-
tes, daseinmal mehr zur Angelegenheit Hochwachten Stellung zunehmen
hatte, nicht vorgreifen. Zwar miisste man die Wohnung im Turm renovie-

218 Stadtratsprotokolle!2 1900, S. 120.

219 Stadtarchiv Schaffhausen, C II 03.11/4, Feuerwehr-Kommission 1887-1921: Rundschrei-
ben vom 15. August 1900.

220 Die Antwortschreiben der einzelnen Stidte sind noch erhalten (C 11 03.11/4, Feuerwehr-
Kommission 1887-1921).

221 Stadtratsprotokolle!2 1900, S. 513.

222 Stadtratsprotokolle!2 1901, S. 526.
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ren,aberder Turm biete vorallem einen guten Ausblick aufdie ndrdlichen
und ostlichen Teil der Stadt und eigne sich daher vorziiglich fiir eine Hoch-
wacht. Das Polizeireferat kam jedoch trotz dieser Vorziige zu einem nega-
tiven Entscheid. Der Schwabentorturm wurde nicht wieder dritte Hoch-
wacht.22 Die Frage betreffend Beibehaltung oder Abschaffung der Hoch-
wachten blieb weiterhin, zumindest in den Hinterkdpfen der Politiker, ein
Thema. 1909 wird die Frage betreffend das Schicksal der Hochwachten
vom Stadtrat als «pendent» bezeichnet. Anstelle der beiden Hochwachten
sollten, gemeinsam mit der Einrichtung 6ffentlicher elektrischer Uhren,
«zweckmassigerweise elektrische Feueralarmvorrichtungen» eingefiihrt
werden. Der Stadtrat iibertrug die Angelegenheit dem Baureferat zur Prii-
fung. Aber noch kam man zu keinem fiir das Schicksal der Hochwachten
negativen Beschluss. Im gleichen Jahre wurde eine neue Dienstordnung
fiir den Munotwéchter verabschiedet, ein gewisses Indiz dafiir, dass man
den Hochwachten noch eine «gewisse Galgenfrist» einrdumte.224

Sieben Jahre ruhte die Angelegenheit, bis im Zusammenhang mit
diversen Eingaben von Munotwichter Jacob Rahm an den Kleinen Stadt-
rat 1916 betreffend eine gewisse zeitliche Entlastung die Frage aufgeworfen
wurde, ob nicht die Hochwachten géinzlich aufzuheben seien und die
Feueralarmsignale durch elektrische Liutevorrichtungen ersetzt werden
sollten.22> Und dhnlich regte im Jahre 1917 Stadtrat Uehlinger an, ob nicht
die Hochwichter auf dem Munot und auf dem Obertorturm durch eine -
Sirene mit Fernschaltung auf dem Turm zu Sankt Johann ersetzt werden
konnten. Das Polizeireferat, das die Frage zu priifen hatte, lehnte die Auf-
hebung der Hochwachten aber noch ab.

Zwischen 1918 und 1922 folgten sich die fiir das weitere Schicksal der
Hochwachten entscheidenden Ratsbeschliisse Schlag auf Schlag. Im Som-
mer 1918 wurde die Beiwacht auf dem Obertorturm eingestellt??’, und am
Silvestertag 1919 wurde der Beschluss gefasst, die in jenem Augenblick
vakante Beiwichterstelle auf dem Munot ebenfalls nicht mehr zu beset-
zen.?2® Die Wiederbesetzung der Beiwichterstelle auf dem Munot, so

223 Am 6. November 1857 hatte der Kleine Stadtrat auf Antrag der Feuerkommission den
Entschluss gefasst, die Hochwacht auf dem Schwabentorturm aufzuheben. Diese Hoch-
wacht schien insofern entbehrlich, als durch eine bei der Renovation des Turmes ange-
brachte Uhr der Hochwichter einer seiner wichtigsten Tétigkeiten verlustig gegangen
war. Ebenso konnten, so argumentierte man, von den beiden anderen Hochwachten auf
dem Munotturm und dem Obertorturm die durch die Feuerwache bisher dem Neuturm
zugeteilten Quartier ebensogut beobachtet werden. Diese Aufhebungder Hochwachtauf
dem Schwabentorturm fiel dem Stadtrat auch umso leichter, alsder damalige Hochwich-
ter Jacob Sorg bereitsinseinem 75. Altersjahrstand (Stadtratsprotokolle!21857,S. 559 und
626).

224 Stadtratsprotokolle!2 1909, S. 583.

225 Stadtratsprotokolle!? 1916, S. 372.

226 Stadtratsprotokolle!2 1917, S. 423.

227 Stadtratsprotokolle!2 1919, S. 1020-1021.

228 Stadtratsprotokolle!2 1919, S. 1020-1021.
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argumentierte die Stadtpolizei, sei vom feuerwehrtechnischen und vom
feuerpolizeilichen Standpunkt aus keine Notwendigkeit mehr. Die Erfah-
rung der letzten Jahre habe gezeigt, dass die Hochwachten hochst selten,
jaeigentlich gar nicht mehr, in «den Fall gekommen» seien, Feuersbriinste
aus eigener Beobachtung zu melden. Die Beiwacht auf dem Obertorturm
wire im vorigen Jahre ohne nachteiligen Folgen aufgehoben worden. In
finanzieller Hinsicht bedeutete die Einstellung der Beiwacht eine Erspar-
nis von 800 bis 1000 Franken. Uberhaupt konnten auch die Hochwachten
abgeschafft werden. Der Stadtrat hiess die Antridge des Polizeireferenten
gut: Die Beiwacht auf dem Munot wurde nicht mehr besetzt. Dafiir sollte
der Hochwichter den Wachdienst jeweils um zwolf Uhr statt um ein Uhr
nachts antreten. Und auch beziiglich der Hochwachten auf den Tiirmen
von Munot und Obertor ging der Stadtrat mit dem Polizeireferenten einig,
dassdiesem Dienst keine grundsitzliche Bedeutung mehr zukomme. Aus
diesem Grund erteilte er der Stadtpolizei den Auftrag, die Frage betref-
fend das weitere Schicksal des Hochwachtdienstesauf den beiden Tiirmen
zu priifen und dem Stadtrat dariiber Bericht und Antrag zu erstatten.
Dabei miisse fiir den Munotwichter allenfalls eine Anderung in seinem
Anstellungsverhiltnis gefunden werden.

Das Baureferat befiirwortete, wohl nach Einsichtnahme in die entspre-
chenden Antrige des Polizeireferates, am 28. Januar 1921 die Aufhebung
der Hochwachten auf dem Munot und auf dem Obertorturm.22° Die Woh-
nung im Obertorturm konne vermietet werden, wohingegen beim Wich-
ter auf dem Munot nicht nur eine Anderung in den Funktionen, sondern
auch inden Besoldungsverhiltnissen ins Auge zu fassen sei. Es konne ihm
nicht mehr gleich viel Lohn gegeben werden, da die Bekleidung des Pedel-
lenamtes auf dem Munot wesentlich weniger Arbeit mit sich bringe. Aller-
dings lag dem Rat das weitere Schicksal von Munotwichter Jacob Rahm
am Herzen, der viele Jahre, zuerst als Polizist, spiter als Hochwichter, in
stidtischen Diensten gestanden war. Sollte er jetzt plotzlich, kurz vor sei-
ner Entlassung, weit weniger verdienen als zuvor? Auf einen Ordnungs-
antrag des Stadtprisidenten hin wurde die Behandlung der Frage zuriick-
gestellt.

Deutliches Zeichen dafiir, dass der Aufgabenkreis der Hochwachten
allmihlich eingeengt wurde, war der am 5. Oktober 1921 im Zusammen-
hang mit der Reorganisation der Feuerwehr getroffene Entschluss des
Rates, die Dienstobliegenheiten des Hochwichters zu vereinfachen.230
Hochwichter Rahm habe jetzt, so heisst es, nur noch die Stunden zu schla-
gen und als Pedell des Munots zu amten. Er hatte also alle seine Funktio-
nen eingebiisst, was Brandsignalisierung und Brandalarmierung betraf.
Und bereits wurde auch die Frage erortert, wie man den Munotwichter

229 Stadtratsprotokolle!2 1921, S. 60.
230 Stadtratsprotokolle!2 1921, S. 865.
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weiter «entlasten» konnte: Der Stundenschlag solle mit mechanisch-auto-
matischen Mitteln ausgefiihrt werden, schlug der Kleine Stadtrat dem
Baureferat vor und lud dieses ein, ihm Bericht dariiber zu erstatten. Der
Budgetentwurf von 1922 sah unter der Position «Hochwachten» keine
Ausgaben mehr vor.23! Allerdings sei die Frage betreffend die Aufhebung
der Hochwachten noch nicht vollstindig gelost. Eine endgiiltige Losung
kdme erst zustande, wenn der Stundenschlag auf dem Munot automati-
siert worden sei. Und zudem miisse mit Hochwiéchter Rahm gesprochen
werden.

Hochwichter Jacob Rahm war esdann personlich, der die Frage betref-
fend die Aufhebung der Hochwachten einer endgiiltigen Losung nédher-
brachte. Er erkliarte ndmlich, so lautet ein Eintrag im stadtritlichen Proto-
koll vom 22. Februar 1922, auf Anfang des Jahres 1923 - er war jetzt immer-
hin 67 Jahre alt - seinen Riicktritt vom Amt des Munotwichters.232 Er
beabsichtige, in den Ruhestand zu treten. So kam der Stadtrat auf den Bud-
getposten «Hochwachten» nochmals zurlick und beliess diesen Ausgabe-
posten fiir 1922 im Budget, zumal die Frage betreffend die Anschaffung
einer Sirene noch nicht vollstindig abgeklirt sei.

Nachdem Jacob Rahm am 15. Mai 1922 sein schriftliches Riicktritts-
gesuch eingereicht hatte (Altersbeschwerden und andere Griinde)?33, er-
fuhr die Behandlung dieses Gesuchs etwelche Verzégerung, weil man
zugleich auch die Hochwichterstelle auf dem Munot in eine Pedellenan-
stellung umorganisierte. Mitte November 1922 gelangte die Reorganisa-
tion des Hochwichteramtes zum Abschluss, und Rahm wurde auf 30.
November 1922 unter Verdankung der geleisteten Dienste aus seinem
Amte entlassen. Mit Rahms Riicktritt wurde das Wachteramt auf dem
Munot zum Pedellenamt umfunktioniert. In der Begriindung seines
Beschlusses nannte der Rat die bereits bekannten Griinde, die zur Aufhe-
bung gefiihrt hatten. Der Hochwacht sei in den letzten Jahren eine prakti-
sche Bedeutung nicht mehr zugekommen. Und mit der Reorganisation
der Feuerwehr habe der Hochwichter seine wichtigsten Funktionen ein-
gebiisst. Der Feueralarm fiir das erste Aufgebot erfolge nun auf telefoni-
schem Wege. Zudem seien Feuermeldungen von den Hochwachten seit
Jahren nicht mehr gemacht worden. Vom feuerwehrtechnischen Stand-
punkt her konne man den Hochwachten keinerlei Bedeutung mehr zuer-
kennen. Nachfolger Jacob Rahms auf dem Munot als nebenamtlicher
Munotpedell wurde ab dem 1. Dezember 1922 August Miiller, der bisher,
wie sein Vorginger, Stadtpolizist gewesen war. Gleichzeitig priasentierte
der Kleine Stadtrat auch die neue Amtsordnung fiir den Munotpedell.234

231 Stadtratsprotokolle!2 1921, S. 1166.
232 Stadtratsprotokolle!2 1922, S. 193.
233 Stadtratsprotokolle!2 1922, S. 1154.
234 Stadtratsprotokolle!21922, S. 1151-1154.
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Mit dem Beschluss zur Aufhebung der Hochwacht auf dem Munot
hatte der Kleine Stadtrat auch dem Antrag auf eine generelle Aufhebung
der Hochwachten zugestimmt. So wurde damit auch die Hochwacht auf
dem Obertorturm aufgehoben. Die Regelung der Verhiltnisse mit Ober-
torturmwaichter Schurter - er trat nicht wie Rahm von seinem Amt freiwil-
lig zuriick - brauchte etwas mehr Zeit, so dass die Obertorturmhochwacht
faktisch noch einige Wochen linger dauerte als diejenige auf dem Munot.
Denn immerhin hatte man mit Schurter einen bestimmten Entlassungs-
termin zu vereinbaren.23 Schurter behielt gegen eine bescheidene Mietge-
biihr die nicht eben komfortable Wohnung auf dem Obertorturm bei und
verpflichtete sich, in Notfillen auf Befehl der Stadtpolizei die Sturm-
glocke zu lauten. Sonst jedoch erloschen simtliche Funktionen, die der
Hochwichter noch innegehabt hatte, obwohl man in der unmittelbaren
Umgebung des Turmes anfangs den gewohnten Stundenschlag vom Turm
stark vermisste.236

Der Munothochwichter in der Chronik von Johann Jacob Riieger

Kehren wir aber jetzt, zum Abschluss unserer Betrachtungen, zum
Munothochwichter des beginnenden 17. Jahrhunderts zuriick. Johann
Jacob Riieger, der Schopfer der wertvollsten Chronik zur Schaffhauser
Geschichte vor 1600, hat die Aufgaben des Munothochwichters in sehr
informativer Art auf einer knappen Seite zusammengefasst. Lassen wir
ihn,der das Munothochwichteramt aus personlicher Anschauung bestens
kannte, in der Originalsprache seiner Zeit berichten. Seine Ausfiihrungen
sollen zugleich auch als Zusammenfassung dienen?37:

Also ist der turn ein wachthul3, gmeiner stat ouch zu gtitem. Dann daruf
sizt ein wechter, so tag und nacht (nachts hat er ein biwechter) wachen
muB; der meldet mit einem zug, so mit einem hammer an die glogken (so
zU oberist im turn hanget und niimer [nie] gliit wiirt, dan alle nacht um
niine, - so von der reisenden wegen von den alten angsehen worden, do es
noch wilder um Schaffhusen gsin, damit si durch disen gloggenton bi
nacht gon Schaffhusen beleitet und gewisen mochtind werden238, - und
wann finds not vorhanden, oder in der stat ein fiir ufgat) schlecht alle stun-
den zii tag und nacht, wie sie zii Sant Johans an der houptur vermeldet
werdend. Derglichen gschicht ouch von den wichtern uf dem Niiwenturn

235 Stadtratsprotokolle!2 1922, S. 1282; 1923, S. 64.

236 Stadtratsprotokollel2 1923, S. 182-183.

237 Johann Jacob Riieger, Chronik der Stadt und Landschaft Schaffhausen 1, Schaffhausen
1884, S. 364-365.

238 Anmerkung von Carl August Bichtold: «Das Liauten um 9 Uhr bezeichnete die Polizei-
stunde, d. h. die Zeit zum Schliessen der Thore und der Wirtshiduser.»

89



und Obertor, so einanderen nach, nachdem der uf dem Munot sin schla-
hen verricht, ouch die stunden melden miiessend. Diser wechter mif3
ouch mit einer trummeten alle schiff, die ein wenig grol3 sind, mit sampt
den ledinen und lastschiffen, so ul3 dem Bodensee und Undersee den
Rhin ab kommend, vermelden, und ists ein Lindower ledi, einen fanen
darzli uBher strecken. Item die reisigen zi rof3, so zum Schwarzentor inri-
tend, miB er ouch mit der trommeten melden, wie ouch die fiirer [Feuer],
so bi tag oder nacht uf der landschaft ufgond.

Liste der Munotwiachter

Eine alleinstehende Jahreszahl gibt das Datum der ersten Erwidhnung
an. 23

~ 1377 Claus240
~ 1380 Snider240

1430 Clewy

1441 Hans Lamprecht

1451 Clewi Zolggi

1451 Hans Keller von Rheinau
1452 Merck Scherrer (Trompeter)
1468 Ulrich Buwrit

1470 Jos Benker

1490 Hans Lirck von Hilzingen
1491 Heini uss Kelen

1491 Claus Heiden von Stuttgart
1498 Heinrich Liaferli

1498 Heini uss Kelen

1498 Hans Rotmann von Wiirzburg
1499 Hans Fries von Pfullendorf
1500 Claus Heiden von Stuttgart
1501 Sigmund Eberlin

1502 Matthdus Bergstrass

239 Die einzelnen Jahreszahlen iiber den Amtsantritt der Munothochwéchter bis zur Mitte
des 16. Jahrhunderts miissen mit etwelcher Vorsicht aufgenommen werden. Oft ldsst sich
der Wichter nicht von seinem Beiwidchter unterscheiden, und verschiedentlich ldsst sich
das genaue Datum des Amtsantritts nicht ermitteln. Die Quellen zur Ermittlung dieser
Daten, die im einzelnen nicht nachgewiesen werden, sind folgende:

Fiir das 15. Jahrhundert und die erste Hilfte des 16. Jahrhunderts: Ordnungens A 3, fol.
68r-74v; Ausgabenbiicher der Stadtrechnungen: Stadtarchiv Schaffhausen, A II 05.01.
Fiirdie Zeit vonder Mitte des 16. bis zum 18. Jahrhundert: Eintragungen in den Ratsproto-
kollen!0 und in den Ausgabenbiichern der Stadtrechnungen.

Fiirs 19. und 20. Jahrhundert: Eintragungen in den Stadtratsprotokollen!2 und in den
gedruckten Staatskalendern sowie in weiteren Quellen.

240 Lieb, oben S. 20.
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1505
1509
1509
1511
1523
1525
1526
1527
1528
1529
1529
1530

1530-1549
1549

1550-1566
1566

1567-1574
1574-1576
1576-1582
1582-1589
1589-1594
1594-1608
1608-1641

1641-1644
1644-1650
1650-1653
1653-1679
1679-1691
1691-1694
1694-1736
1736-1771
1771-1794
1794-1830
1830-1850

1850-1851

1851-1871
1871-1879
1879-1884
1884-1895

1895-1899
1899-1901

1901-1922

Hans (?) uss Kelen

Diebold Ada von Strassburg

Hans Ludwig von Weissenburg an der Altmiihl
Jacob Uoli von Wolfenwiler

Conrad Wannener von Ulm

Stefan Stump von Ulm

Martin Turner von Kaiserstuhl

Alexius Stimp von Weissenburg an der Altmiihl
Hans Krapf von Landsberg

Jacob Bofler von Ulm

Martin Turner von Kaiserstuhl

Conrad Bosch von Uttwil

Wolf Uli von Breisach
Hans Streiff

Wolf Uli

Georg Schneider
Matthias Hertenstein
Hans Leder von Aarau
Heinrich Wieser

Hans Ith

Michel Kiibler
Abraham Rimensperger
Hans Conrad Haar

Hans Greutmann genannt Begginger

Hans Conrad Haar

Hans Martin Schneider

Conrad Brunner von Unterhallau, 1655 emgeburgert
Caspar Béaschlin (1660-1744)

Leonhard Bartenschlager (1669-?)

Caspar Béaschlin (1660-1744)

Hans Martin Bischlin (1700-1773), Dreher

Hans Caspar Béschlin (1726-1794), Drechsler
Leonhard Oechslin (1755-1830), Indiennedrucker
Johann Heinrich Veith (1772-1850)

Maria Elisabetha Veith-Trippel (1779-1860), Witwe des
Johann Heinrich Veith

David Schenk (1799-1874)

Johann Georg Wischer (1809-1880), Landjédgerkorporal
Caspar Sigerist-Joos (1821-1884), Grenzjiger, Postbote
Elisabetha Sigerist-Joos (1836-1895), Witwe des Caspar Sige-
rist

Conrad Schelling (1842-1899), Polizeidiener

Gottliebe Schelling-Habliitzel (1846-1941), Witwe des Conrad
Schelling

Jacob Rahm (1855-1931), Stadtpolizist
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1922 Umwandlung des Hochwdchteramtes in ein Pedellenamt

1922-1933 August Miiller (1873-1951), Stadtpolizist
1933-1956 Johann Steiner (1885-1966)

1956-1970 Peter Scheidegger

1970-1980 Walter Haag

1980- Hans Bolli

Anschrift des Verfassers:
Dr. Karl Schmuki, Stiftsbibliothek Sankt Gallen, Klosterhof 6,
CH-9000 Sankt Gallen.

92




	Das Hochwächteramt auf dem Munot : das Amt und seine Inhaber vom 15. bis zum 20. Jahrhundert

